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Vorwort 

 
Die Lageberichte des Auswärtigen Amtes zu einer Reihe von Staaten, aus de-

nen Asylsuchende nach Deutschland kommen, haben sich im Zuge einer Neukon-
zeptionierung verbessert. Die Qualität solcher Lageberichte hängt nicht nur davon 
ab, dass asylrelevante Tatsachen und menschenrechtliche Problemlagen ohne Be-
schönigung oder diplomatische Rücksichtnahme geschildert werden, sondern auch 
von einer nachvollziehbaren Darstellung, aus welchen Quellen die präsentierten Fak-
ten geschöpft werden. 

Die vorliegende Broschüre beschäftigt sich mit dem Lagebericht des Auswärti-
gen Amtes zu Algerien vom 10. November 2000. Sie stellt dar, dass der Lagebericht 
erhebliche systematische und zum Teil aus alten Lageberichten fortgeschriebene 
Mängel enthält: Menschenrechtsverletzungen werden bagatellisiert, menschen-
rechtsrelevante Vorgänge ausgeblendet. Besonders problematisch ist 
 – wie bereits in zwei von PRO ASYL veröffentlichten Broschüren zu den Lageberich-
ten zum Irak kritisiert – der wenig sorgfältige und durchsichtige Umgang mit den 
Quellen. Dies kann nur zum Teil darauf zurückgeführt werden, dass die Informati-
onsgewinnung der deutschen Auslandsvertretung in Algier über lange Zeit extrem 
schwierig war und das, was Lageberichte eigentlich leisten sollten, nämlich Informa-
tionen, die aus eigenem Augenschein vor Ort gewonnen werden, systematisch auf-
zubereiten, kaum getan werden konnte.  Denn damit lässt sich weder die Nichtbe-
achtung leicht zugänglicher Menschenrechtsberichte noch die allzu schlichte Darstel-
lung eines Algeriens auf dem Wege der menschenrechtlichen Besserung erklären. 
Von Menschenrechtsverletzungen wird überwiegend in der Vergangenheitsform ge-
redet. Das frappierendste jedoch: Wie in den Zeiten der Vorgängerregierung gelingt 
es dem Auswärtigen Amt, die seit Mitte der 90er Jahre andauernde Debatte um die 
staatliche Verantwortung für einen Teil des Terrors und die Rolle des algerischen 
Militärs fast vollständig auszublenden. Man muss die Auffassung nicht teilen, dass es 
neben dem islamistischen Terrorismus auch einen „schmutzigen Krieg“ der algeri-
schen Militärs gibt, der sich nicht als Gewaltexzess verselbständigter „Sicherheits-
kräfte“ deuten lässt. Man muss aber die entsprechenden Quellen – und es sind in-
zwischen nicht wenige – zur Kenntnis nehmen und im Lagebericht zitieren. 

Die insbesondere in Frankreich in den letzten Monaten heftig diskutierten Be-
richte über die Verwicklung algerischer Militärs in Massaker werfen die Frage auf, ob 
nicht viele Flüchtlinge aus Algerien in den vergangenen Jahren als politisch Verfolgte 
hätten anerkannt werden müssen. Viele Asylsuchende wurden mit der Begründung 
abgelehnt, beim islamistischen Terror handele es sich um nichtstaatliche Verfolgung, 
der algerische Staat aber sei grundsätzlich schutzwillig, wenn auch nicht überall zum 
effektiven Schutz aller Bürger in der Lage. Vertritt man die Hypothese, bei allen Mas-
sakern handele es sich um Effekte islamistischen Terrors, dann werfen viele Fakten 
in der Zwischenzeit die Frage auf, ob es mit der Schutzwilligkeit des Staates so weit 
her ist. 

 Gibt es darüber hinaus sogar einen staatlichen Anteil am Terror, so stellt sich 
die Sachlage anders dar. Denn staatliche Verfolgung kann in Deutschland – im Un-
terschied zur nichtstaatlichen – asylbegründend sein. Auch Aussteiger aus den „Si-
cherheitskräften“ und Deserteure, die zum Teil auch über solche Verwicklungen be-
richtet haben, haben in Deutschland nur selten den Schutz erhalten, dessen sie be-
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durften. Statt dessen werden im Asylverfahren abgeschobene Algerier und Algerie-
rinnen seit Jahren von solch problematischen „Sicherheitskräften“ bereits auf deut-
schen Flughäfen abgeholt, als handele es sich um die normalste polizeiliche Zu-
sammenarbeit der Welt. 

Mit größter Selbstverständlichkeit referiert das Auswärtige Amt im Lagebericht 
die Interpretation des algerischen Generalstabschefs über das späte Eingreifen von 
Sicherheitskräften bei Massakern, eine Einschätzung, die in ihrer Absurdität kaum zu 
überbieten ist (Seite ...). Dies könnte man noch als authentische Wiedergabe einer 
Selbstdarstellung algerischer Militärs bewerten und der kritischen Interpretation der 
Verwaltungsgerichte überlassen, unterbliebe nicht zum selben Thema jede ernsthafte 
Befassung mit anderen Berichten, zum Beispiel denen der Überlebenden von Mas-
sakern. Ein derartiger Bonus für die Aussagen algerischer Militärs hat im Auswärti-
gen Amt seit langem Methode. Es war der frühere Staatsminister im Auswärtigen 
Amt, Dr. Werner Hoyer, der nach dem Massaker von Bentalha nach Algerien reiste 
und sich die Lage aus einem gepanzerten Fahrzeug in Begleitung eines hochrangi-
gen Militärs ansah. Das Sichtfeld einer gepanzerten Limousine und das erkenntnislei-
tende Interesse algerischer Militärs prägten Hoyers Äußerungen bei der Rückkehr. 
Wo kritische Distanz angebracht gewesen wäre, legte er sich ungewöhnlich unkri-
tisch und weitgehend auf die offizielle Version fest. 

Besteht Hoffnung, dass die merkwürdige Kontinuität der Lageberichte zu Alge-
rien aus den abgelebten Zeiten der Kohl-Regierung endlich unterbrochen wird? Darf 
man erwarten, dass auch Fakten zu zurückliegenden Ereignissen, die heute geeignet 
sind, ein anderes Licht auf die Lage zu werfen, noch Eingang in einen aktualisierten 
Lagebericht finden? 

Hoffnung macht, dass Bundespräsident Rau anlässlich eines Staatsbesuches 
des algerischen Präsidenten Bouteflika im April deutlich darauf hingewiesen hat, 
dass der Missbrauch der Religion zu politischen Zwecken und zum Erwerb der Macht 
nicht allein mit militärischen Mitteln bekämpft werden könne. Ein deutlicher Finger-
zeig. 

 
Bernd Mesovic 



 5

 

Einführung 

Im Januar 1999 hatte algeria-watch eine Kritik an den Lageberichten des Aus-
wärtigen Amtes von April und November 1998 veröffentlicht. Zweieinhalb Jahre spä-
ter muss festgestellt werden, dass sich der Lagebericht über Algerien nicht wesent-
lich verändert hat. Die Quellen, auf die sich das Amt bezieht, sind immer noch haupt-
sächlich offizielle algerische und eine Bezugnahme auf die Berichte kritischer Men-
schenrechtsorganisationen ist kaum erkennbar.  

1991 fanden erstmals freie Parlamentswahlen in Algerien statt, die Anfang Ja-
nuar 1992 abgebrochen wurden. Eine Welle der Repression gegen die Siegerpartei - 
die FIS, Front Islamique du Salut, islamische Rettungsfront - und ihre Mitglieder wur-
de ausgelöst. Willkürliche Festnahmen, Folter, extralegale Tötungen und Verschwin-
denlassen wurden im Laufe der Jahre zu systematische Praktiken entwickelt. Wäh-
rend dessen entschloss sich ein Teil der Kader und Mitglieder der FIS in den Unter-
grund zu gehen und griff zu den Waffen.  

Die Zahl der Toten in Algerien seit 1992 wird auf 200 000 geschätzt, die der 
Verschwundenen auf mindestens 10 000. Hunderttausende Verletzte und Gefolterte, 
eine halbe Million Flüchtlinge innerhalb des Landes und genau so viele außerhalb, 
eine zerrüttete Infrastruktur und ein zerstörtes soziales Netz sind die erschütternde 
Bilanz eines neunjährigen Krieges ist, der immer noch Opfer kostet. 

Das AA hat in allen Berichten - obwohl sich seit Jahren die Informationen über 
alarmierende Menschenrechtsverletzungen von Seiten des Staates häufen – tenden-
ziell die Auffassung vertreten, dass die nach Deutschland geflohenen Algerier grund-
sätzlich nicht als schutzbedürftig anzusehen seien. Die Gefährdung, die von bewaff-
neten Gruppen ausging, wurde weitestgehend mit dem Argument ausgeräumt, der 
algerische Staat sei gewillt und fähig, seine Bürger zu schützen. 

Als 1995 Präsident Zeroual ein Dekret erließ, das den "Reumütigen", die den 
bewaffneten Kampf aufgeben, Straferlass versprach, behauptete das AA, es bestün-
de nun keine Rückkehrgefährdung für algerische Oppositionelle mehr, denn selbst 
gegenüber denjenigen, die sich dem bewaffneten Kampf angeschlossen hätten 
(durch physischen oder logistischen Einsatz), würde Milde gezeigt. 

Wie in früheren Berichten orientiert sich das AA in seiner letzten Analyse der 
politische Situation an der offiziellen algerischen Version. So wird ein positives, viel-
versprechendes Bild skizziert, das die offensichtliche Stagnation und das Fehlen poli-
tischer Lösungsansätze nicht erkennen lässt. Die private Presse und die Existenz 
zahlreicher Vereine werden als Ausdruck des Pluralismus präsentiert, während die 
tatsächliche Menschenrechtssituation beschönigt wird. Die Zahl der Toten wird unter-
trieben und die immer noch aktuelle Frage der Massaker und des Verschwindenlas-
sens als "Altlast" behandelt. 

Potenziell asylrelevante Tatsachen werden weiterhin verharmlost: Die Übergrif-
fe des Sicherheitskräfte seien stark zurückgegangen, eine Verfolgung aufgrund der 
politischen Überzeugung sei nicht feststellbar und die sonstigen Menschenrechtsver-
letzungen würden von Milizen oder bewaffneten Gruppen verübt, beide werden als 
nichtstaatliche Verbände dargestellt. In Wirklichkeit basiert die Existenz der Milizen 
auf einem Regierungsdekret und sie unterstehen der Armee und der Gendarmerie. 
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Die bewaffneten Gruppen sind weiterhin schwer identifizierbar, und immer mehr 
Hinweise deuten auf eine Verwicklung des Geheimdienstes und der Sondereinheiten 
in manche Verbrechen, insbesondere Massaker, die den islamistischen bewaffneten 
Gruppen zugeordnet werden. Diese Tatsache erkennt das AA nicht an. Es stellt auch 
kaum die Frage nach der Identität der bewaffneten Gruppen.  

Darüber hinaus stellt sich weiterhin die Frage der Schutzfähigkeit des algeri-
schen Staates, der sich seiner Verantwortung entledigt, indem er einen Teil der Zivil-
bevölkerung bewaffnet, während diese andernorts wegen der prekären Sicherheits-
lage ihre Dörfer verlassen muss.  

Ungeachtet dieser besorgniserregenden Tatsachen werden algerische Flücht-
linge weiterhin abgeschoben. Dabei werden sie von algerischen Sicherheitsbeamten 
am Frankfurter Flughafen abgeholt. Ihr Schicksal ist nicht bekannt. Im Jahr 2000 
wurden 619 Menschen auf dem Luftweg nach Algerien abgeschoben. 

Im folgenden werden die Kritikpunkte an der Qualität des Lageberichtes im ein-
zelnen ausgeführt. 
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Zu den Quellen des Auswärtigen Amtes 

Im Lagebericht des AA heißt es:  
"Die deutschen Botschaften sind angewiesen, sämtliche vor Ort zur Verfü-
gung stehenden Erkenntnisse auszuwerten. Dies gilt insbesondere für Er-
kenntnisse lokaler Menschenrechtsgruppen und vor Ort vertretener Nicht-
regierungsorganisationen. Weitere Erkenntnisquellen sind Oppositionskrei-
se, Rechtsanwälte, Botschaften westlicher Partnerstaaten, internationale 
Organisationen wie z.B. UNHCR oder IKRK, Regierungskreise sowie ab-
geschobene Personen." (Lagebericht S. 1) 

Die deutsche Botschaft in Algier - wie die meisten anderen westlichen Botschaf-
ten - war über Jahre hinweg (1994 bis 2000) kaum handlungsfähig. Alle üblichen Tä-
tigkeiten waren nach Tunis verlagert worden und die Präsenz in Algier wurde von 
einer Person gewährleistet, die sich zeitweilig selbst in Algier kaum bewegen konnte. 
Dies ist von großer Bedeutung, da sich das AA bezüglich der Informationsbeschaf-
fung stark auf die deutschen Botschaften stützt. In der Konsequenz trägt die be-
schränkte Präsenz in Algier dazu bei, dass die lokalen Informationsquellen nicht sehr 
zahlreich sein konnten. Es handelt sich offenbar hauptsächlich um die lokale franzö-
sischsprachige Presse, Vertrauensanwälte und staatlich anerkannte Organisationen. 
Die Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechtsanwälte, die uns bekannt 
sind, wurden nie von der deutschen Botschaft befragt.  

Bezüglich der internationalen Menschenrechtsorganisationen muss betont wer-
den, dass sie jahrelang keine Einreisebewilligung erhalten haben. Das Internationale 
Rote Kreuz (IKRK) besuchte Algerien im Jahr 1992 und dann erst wieder Ende 1999. 
Diese Reise wurde von den algerischen Behörden genau geplant und algerische 
Anwälte hatten nicht die Möglichkeit, mit der Delegation zu sprechen. Sie hatten zu-
dem erfahren, dass die algerischen Gefängnisse vor dem Besuch einen neuen An-
strich erhalten hatten und Hinweise auf menschenverachtende Behandlungen ver-
tuscht wurden.1  

Es ist allgemein bekannt, dass lokale Menschenrechtsgruppen und Nichtregie-
rungsorganisationen nicht unbehindert arbeiten können. Bis heute sind verschiedene 
Vereinigungen von Angehörigen von Verschwundenen nicht offiziell anerkannt wor-
den. Hadj Smain, ein Mitglied der LADDH ist Ende Februar für mehrere Stunden in-
haftiert worden, weil er Nachforschungen bezüglich der existierenden Massengräber 
angestrengt hat; Rechtsanwalt Mahmoud Khelili hat zahlreiche Drohungen erhalten; 
auch Soumoud, ein Verein von Opfern des Terrorismus, stößt auf große Schwierig-
keiten bei seinen Bemühungen, Morde und Entführungen von Seiten bewaffneter 
Gruppen aufzuklären.2 

Dementsprechend schlecht ist die Quellenlage beim AA: Die einzige algerische 
Organisation, die das AA konkret als Informationsquelle aufführt, ist das ONDH (Ob-
servatoire National des Droits de l'Homme), eine quasi-staatliche Einrichtung, auf die 
wir im Folgenden noch zurückkommen werden. Diese Organisation soll jedes Jahr 
einen Bericht herausgeben, was sie aber nicht regelmäßig tut. Trotz der erschwerten 

                                                 
1 «Une réforme, ça ne suffit pas» Me Khelili, Propos recueillis par Yahia Assam, Libre Algérie N°30, 25 octobre 
- 7 novembre 1999 
2 La Tribune, 22. März 2000 
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Bedingungen für die Informationsbeschaffung haben lokale Menschenrechtsaktivis-
ten seit Beginn des Krieges Journalisten und Organisationen im Inland und im Aus-
land regelmäßig über Menschenrechtsverletzungen unterrichtet. Diese sind entweder 
in Form von kleinen Berichten herausgebracht worden3 oder in die Berichte der gro-
ßen Menschenrechtsorganisationen mit eingeflossen. 

Der Bericht des AA geht auch kaum auf die Einschätzungen offizieller Organi-
sationen und Institutionen ein. Seit Jahren ist festzustellen, dass die Berichte des 
US-State Department eine andere Beurteilung der Lage in Algerien vornehmen als 
das AA. 

Die Informationsmappen und Berichte von PRO ASYL und algeria-watch aus 
dem Jahr 2000 sind im Lagebericht nicht aufgeführt (das AA gibt an, diejenigen aus 
dem Jahr 1999 herangezogen zu haben). Dort finden sich u.a. Statistiken von An-
schlägen und Massakern, die der algerischen Presse entnommen sind und die die 
Angaben des Auswärtigen Amtes beispielsweise über die Todeszahlen widerlegen. 
Während das AA von einer Todeszahl von 100 Menschen im Monat ausgeht, haben 
die Erhebungen von algeria-watch, die sich allein auf in algerischen Zeitungen aufge-
führte Angaben stützen, eine Zahl von etwa 200 bis 250 Toten im Monat belegt.4 An-
fang 2001 meldeten zwei französische Zeitungen, dass ein geheimer Bericht der al-
gerischen Armee für das Jahr 2000 eine Bilanz von 9000 Toten zieht.5 

Auch wenn im Zentrum der Berichtspraxis des AA die Aufgabe steht, die Lage 
vor Ort aus eigenem Augenschein der Auslandsvertretung aufzuklären, stellt sich die 
Frage, warum das AA nicht zumindest zur Verifizierung wesentlicher Aussagen auf 
Informationsquellen in Deutschland zurückgreift. Viele Flüchtlinge haben hier Zuflucht 
gesucht, die von der staatlichen Verfolgung berichten können. Darunter befinden sich 
auch ehemalige Mitglieder der Sicherheitskräfte, die selbst an Übergriffen beteiligt 
waren oder Zeugen waren.6 Deutsche Zeitungen haben hin und wieder solche Fälle 
aufgegriffen, aber sie finden in den Berichten des AA keine Beachtung.7 

Abschließend ist festzustellen, dass die Bezugnahme des AA auf Quellen kei-
nen objektiven Kriterien folgt. Es stellt sich die Frage, ob nicht eine größere Transpa-
renz bei den Quellenangaben vonnöten ist. Eine Vielzahl von Berichten und Erkennt-
nissen finden in den Ausführungen des AA keine Erwähnung. So werden die Berich-
te von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, Reporters Sans 
Frontières, Experten wie das International Crisis Group oder Regierungsstellen wie 
dem US-State Department gar nicht aufgeführt. Andere Berichte, wie der der UN-
Delegation, die im Juli 1998 Algerien besuchte, und von Amnesty International, fin-
den nur am Rande Erwähnung. Soweit auf AI Bezug genommen wird, geschieht dies 
mit bemerkenswerter Einseitigkeit. So heißt es bezüglich der Schlussfolgerungen 
dieser Organisation: 

Der Leiter der AI-Delegation konstatierte am Ende seiner 12-tägigen Alge-
rienreise trotz fortbestehender Kritik (Hauptthema: Schicksal der Ver-
schwundenen) eine deutliche Verbesserung der Menschenrechtslage seit 
dem Amtsantritt von Präsident Bouteflika. Gleichzeitig warnte er vor einer 
Amnestie ohne Justiz (...) 

                                                 
3 Einer der letzten Berichte ist der Rapport de l'association des familles de disparus de la wilaya de Constantine, 
in dem viele Fälle von Verschwindenlassen und extralegalen Tötungen aufgeführt sind. http://www.algeria-
watch.de/farticle/rapportconstantine.htm 
4 algeria-watch, infomappe 13-14, Oktober 2000, S. 6. 
5 Le Monde und Libération vom 5. Januar 2001. 
6 Apropos Terrorismus, algeria-watch, Infomappe 10, Oktober 1999. 
7 Der Spiegel, Nr. 3, 12 Januar 1998. 
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Dies ist das einzige indirekte Zitat einer unabhängigen Menschenrechtsorgani-
sation, das das AA in seinem Bericht aufführt.  

Dabei wird der Eindruck vermittelt, dass Algerien die Phase der gravierenden 
Menschenrechtsverletzungen (die das AA in den Lageberichten leider nie gebührend 
berücksichtigt hat) überwunden habe, und nun beschäftige man sich mit der "Altlast" 
und ihrer Aufarbeitung. Der Bericht von AI beginnt jedoch mit folgenden Sätzen: 

The scale and depth of the tragedy which Algeria has experienced for 
nearly a decade cannot be underestimated. Tens of thousands have died 
since the current conflict began in 1992, thousands have ''disappeared'' 
after being taken away by the security forces and hundreds of thousands 
have been injured in acts of violence or afflicted by the pain of losing a 
close relative. No sector of Algerian society has been left untouched by a 
crisis in which human rights abuses of the most brutal nature have been 
committed by security forces, state-armed militias and armed groups. 

The Algerian authorities have talked of their intention to turn the page on 
this dark chapter. Yet they have failed to take any concrete and effective 
measures to tackle the huge problem of impunity in the country. Despite the 
urgent need, no independent and impartial investigations have taken place 
into the thousands of killings, massacres, ''disappearances'', abductions, 
incidents of torture, extrajudicial executions and deliberate and arbitrary 
killings of civilians which have occurred in recent years - and which, though 
on a lesser scale, continue to occur.8 

Diese einleitenden Worte der Organisation machen deutlich, dass der Krieg in 
Algerien keinesfalls beendet ist, und Menschenrechtsverletzungen - selbst wenn sie 
nicht das Ausmaß der Jahre 1994-1998 annehmen - weiterhin in besorgniserregen-
dem Maß stattfinden. 

                                                 
8 Amnesty International: Algeria, Truth and justice obscured by the shadow of impunity, 08/11/2000. 
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Allgemeine politische Lage  

1. Eine demokratische Fassade, die die politische Stagnation verbirgt 

Bevor wir auf die aktuelle politische Lage näher eingehen, möchten wir daran 
erinnern, dass in Algerien seit 1992 der Ausnahmezustand herrscht. Sicherheitspoli-
tische Prioritäten diktieren Entscheidungen, die zur Folge haben, dass eine Demo-
kratisierung des politischen Lebens verhindert wird. Wir können hier nicht die gesam-
ten Bestimmungen und Szenarien aufführen, die aus dem angekündigten Demokrati-
sierungsprozess eine Farce machen, sondern nur kurz die Situation skizzieren, um 
die letzten Ereignisse zu beleuchten. 

Mit dem Ausnahmezustand wurden die Versammlungs- und die Meinungsfrei-
heit stark eingegrenzt, während die polizeilichen Befugnisse enorm erweitert wurden. 
Die Kommunalverwaltungen wurden 1992 aufgelöst und mit Staatsfunktionären be-
setzt, die wie lokale Sheriffs mit einer kleinen Armee ihre Macht ausgeübt haben.9 
Taten, die als Verbrechen gegen den Staat ausgelegt werden, können vor dem Mili-
tärgericht verhandelt werden. Acht Monate nach dem Ausrufen des Ausnahmezu-
standes wurde ein Antiterrordekret erlassen, das zwar 1995 abgeschafft wurde, doch 
die meisten seiner Anordnungen wurden ins herkömmliche Strafgesetzbuch integriert 
(unter den Artikeln 87 bis). Diese Artikel gelten bis heute und erschweren im großen 
Maße das politische Leben. Legale Oppositionsparteien wie die FFS (Front des 
Forces Socialistes), Menschenrechtsaktivisten und Organisationen wie RAJ (Ras-
semblement Action Jeunesse) oder Verbände von Angehörigen der Verschwunde-
nen können keine öffentlichen Versammlungen abhalten.  

Nach der "Nominierungswahl" von Bouteflika im April 1999 schlossen sich die 
anderen Kandidaten, die sich einen Tag vor der Abstimmung von der Wahl zurück-
gezogen hatten zusammen und erarbeiteten ein Manifest. Sie wurden allerdings in 
ihren weiteren Aktivitäten stark eingeschränkt, da das Regime befürchtete, dass sie 
eine starke Opposition bilden könnten.10 Im späteren Verlauf beabsichtigten ver-
schiedene Persönlichkeiten, Parteien zu gründen. Weder Wafa noch die Front 
Démocratique erhielten eine Erlaubnis (s.u.). 

Ungeachtet dieser Tatsachen stellt das AA fest, dass "1997 erstmals freie Par-
lamentswahlen" (Lagebericht, S. 3) durchgeführt wurden. Dabei lässt es außer acht, 
dass diese Wahlen von Parteien wie der RCD (laizistische Partei) mit gutem Grund 
angefochten wurden. Eine parlamentarische Untersuchungskommission wurde zwar 
einberufen, aber ihr Bericht nie veröffentlicht.11 Dieser Wahl ging die Gleichschaltung 
der Opposition voraus. Man muss daran erinnern, dass die repräsentative Oppositi-
on, die sich 1994 und 1995 in Rom traf und eine Plattform zur Lösung der Krise erar-
                                                 
9 Es sind zahlreiche Übergriffe solcher Bürgermeister bekannt, als Beispiel sei hier nur Hadj Fergane in der Wi-
laya Relizane genannt, der für Dutzende von Liquidierungen bzw. Entführungen mit Verschwindenlassen be-
kannt wurde und bis heute nicht vor Gericht gestellt wurde. 
10 Siehe Manifeste des Libertés pour la Démocratie, http://www.algeria-watch.de/farticle/presid/manifeste.htm 
11 Erst Ende März 2001 sind die Ergebnisse der 1997 offiziell eingesetzten Untersuchungskommission über die 
Wahlfälschungen bei Algeria Interface bekannt geworden. Demnach sind 52 % der Wahlergebnisse gefälscht 
und geben damit ein völlig anderes Bild der Wählerlandschaft wieder. Verantwortlich für diese Fälschungen sind 
der damalige Innenminister und der damalige Ministerpräsident (heute Justizminister!). http://www.algeria-
interface.com/french/politique/docfraude300301.htm 



 11

beitete, unterdrückt wurde: die FIS war und blieb verboten, die FFS wurde marginali-
siert und die FLN hielt dem Druck nicht stand und unterwarf sich wieder dem Diktat 
der Machthaber. 

Eine bewährte Vorgehensweise, um die Opposition zu marginalisieren und die 
aufbegehrende Zivilbevölkerung zu kontrollieren, ist die Schaffung von Duplikaten 
der existierenden Parteien und Vereine. Alle repräsentativen Parteien haben ihre 
Entsprechung. Diese Praxis existierte zwar schon vor dem Abbruch der Wahl im Ja-
nuar 1992, wurde aber danach um so mehr eingesetzt. Um die repräsentative Oppo-
sition auszuschalten, wurden die drei großen politischen Strömungen - die nationalis-
tische, islamistische und laizistische - durch lenkbare Parteien ersetzt. Der damalige 
Präsident Zeroual gründete Anfang 1997 eine Partei, die RND, die wenige Monate 
später - dank der erwähnten massiven Wahlfälschungen - die meisten Sitze im Par-
lament erhielt. Darüber hinaus sieht die Verfassung von 1996 die Schaffung einer 
zweiten Kammer vor, in der der Präsident ein Drittel der Senatoren ernennen kann. 
Damit konnte jeder Gesetzesentwurf leicht abgelehnt werden. Die weitreichenden 
Befugnisse des Präsidenten führen dazu, dass keine demokratischen Entschei-
dungsstrukturen vorhanden sind.12 

a) Die Presse als Alibi 

Das AA gibt an, "insbesondere die private regierungskritische Presse, wie z.B. 
die Tageszeitungen 'El Watan', 'Liberté', ‚Matin‘ und ‚La Tribune‘“ heranzuziehen. Es 
ist mittlerweile allgemeinkundig, dass die algerische Presse völlig unter der Kontrolle 
der Generäle steht und sich ihre Bewegungsfreiheit zwischen Zensur und Selbstzen-
sur bewegt. 1994 wurde ein Rundschreiben über "den Umgang mit Information" ver-
teilt, das bis heute seine Gültigkeit hat.13 

Die privaten Printmedien erwecken zwar den Anschein, frei zu sein, könnten je-
doch ohne die Protektion bestimmter Generäle nicht überleben. Das letzte Beispiel 
dieser fehlenden "Protektion" betrifft die kritische Zeitung "La Nation", die angeblich 
wegen Druckereischulden Ende 1996 eingestellt wurde. Sie sollte im Februar 2001 
wieder herauskommen und die erste Nummer war bereits druckfertig, als ihr Erschei-
nen mit derselben Begründung (nämlich Schulden) verhindert wurde.  

Im Bericht des AA steht allerdings:  
Außerhalb des Parlaments sorgen vor allem die für arabische Verhältnisse 
ungewöhnlich freie Presse und diverse Nichtregierungsorganisationen für 
eine größere Teilhabe der Bevölkerung am politischen Meinungsbildungs- 
und Entscheidungsprozess (...). 

Den algerischen Zeitungen kann man in der Tat viel entnehmen, doch muss 
man dazu zwischen den Zeilen lesen können und vor allem wissen, dass sie zu 
Sprachrohren von Interessengruppen geworden sind, die in Konkurrenz zueinander 
stehen. Ein Journalist beschreibt die Rolle der algerische Presse mit folgenden Wor-
ten: 

                                                 
12 Brahim Taouti, Un sénat algérien, pourquoi faire?, http://www.algeria-
watch.de/farticle/tribune/taoutisenat.htm 
13 In diesem Rundschreiben werden genaue Direktiven über die Behandlung von Informationen erteilt. Im Zu-
sammenhang mit Sicherheitsfragen dürfen die Zeitungen nur die offiziell herausgegebenen Meldungen über-
nehmen, die Wortwahl und die Art der Beschreibung der "Terroristen" sind festgelegt, usw. Siehe dazu: Initiati-
ve gegen Abschiebehaft, Algerien, Staatliche Gewalt und Repression, Hrg. Pro Asyl, 1996, S. 47. 
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Die Presse war das einzige, was die Regierungsstellen vorzuzeigen hatten, 
wenn sie von Öffnung sprachen. Wir haben stillschweigend lange akzep-
tiert, ihre Botschafter zu sein. Anstatt Informationen wiederzugeben, haben 
wir Kommentare und Politik gemacht.14 

Ein anderer algerischer Journalist entschuldigt sich: 
Der Terrorismus hat alles überdeckt. Man dachte nur an die Gefahr. Man 
hat die selben Positionen wie die Regierung vertreten: kein Zugeständnis 
an den islamischen Fundamentalismus. Aber wir aus ideologischer Über-
zeugung, sie, weil es ihren Geschäften nutzte. Sie haben sich des Terro-
rismus als einer Priorität bedient, die es möglich machte, alles andere in 
den Hintergrund zu rücken, die Demokratie und die Freiheit. Uns war be-
wusst, dass wir als Alibi dienten, aber wir konnten nicht nachdenken, wir 
konnten nicht anders handeln. 15 

Missstände und Menschenrechtsverletzungen werden nur dann zum Thema 
gemacht, wenn dadurch Kontrahenten angegriffen werden können. Eine Studie von 
El Hadi Chalabi hat dies sehr deutlich gezeigt.16 Salima Ghezali, eine bekannte alge-
rische Journalistin, sagte vor kurzem: " Die Entscheidungsträger tragen heute ihre 
Konflikte vermittelt über die Presse und die politischen Parteien aus, die zu einem 
verlängerten Arm verschiedener Interessengruppen werden."17  

Die wenig kritische Haltung der privaten Presse wurde deutlich, als Reporters 
Sans Frontières eine Kampagne in Algerien starten wollte, um auf das Schicksal von 
fünf verschwundenen Journalisten aufmerksam zu machen. Die RSF, die nach fünf 
Jahren wieder nach Algerien reisen durften, wurden erwartungsgemäß von Regie-
rungsstellen enttäuscht. Von den Dutzenden von Zeitungen, die die algerische Pres-
selandschaft zählt, haben nur zwei die Kampagne mitgetragen. Bei den in Rede ste-
henden Fällen von Verschwundenen wird vermutet, dass drei von Sicherheitskräften 
entführt wurden und zwei von bewaffneten Gruppen. Die Delegation hat aber nicht 
einmal mit den Familien der beiden letzteren Kontakt aufnehmen, ihre Informationen 
bestätigen lassen und vervollständigen können.18  

Doch selbst die scheinbare Freiheit der Medien wird heute durch einen neuen 
Gesetzentwurf gefährdet. Dieser sieht vor, dass "die staatlichen Institutionen und 
Organe vor Beleidigungen, Verleumdungen und Diffamierungen geschützt werden" 
sollen. 19 Die Journalistenzunft hat heftig dagegen protestiert, da Sanktionen bis zu 
einem Jahr Gefängnisstrafe für Journalisten und drei Jahre für Direktoren vorgese-
hen sind.20 Zu Recht befürchtet Reporters Sans Frontières, dass dieses Gesetz, falls 
es verabschiedet wird, die Selbstzensur weiter fördern wird.21  

                                                 
14 Libération, 28. Oktober 1998. 
15 Ibid. 
16 El Hadi Chalabi, La presse algérienne au dessus de tout soupçon, ina-yas, Alger-Paris 1999. Siehe die Analyse 
von Youcef Zirem: La presse algérienne, mirages et réalités. Darin wird einmal mehr deutlich gemacht, welche 
geringe Bewegungsfreiheit algerische Journalisten haben, die größtenteils aus der staatlichen Presse kommen 
und mit den staatlichen Institutionen, einschließlich dem Geheimdienst, eng verknüpft sind. In Le Jeune Indé-
pendant, März-April 2001 und http://www.algeria-watch.de/farticle/presse/zirem.htm 
17 Interview mit Salima Ghezali in algeria-interface (www.algeria-interface.com), 16. Februar 2001. 
18 Siehe dazu den Bericht von RSF (http://www.rsf.fr/html/mo/rapport01/Alger050201.html und 
http://www.rsf.fr/html/mo/rapport/algerie/algerie.html) und eine Dokumentation zu der Mission von RSF und 
den Verschwundenen unter: http://www.algeria-watch.de/mrv/mrvdisp/mission_rsf.htm 
19 Aït-Chaâlal Mouloud, Le Jeune Indépendant, 22 janvier 2001. 
20 Déclaration des éditeurs vom 21. Januar 2001, siehe www.algeria-watch.org, Unterschriftensammlung der 
Journalisten, um gegen den Gesetzentwurf zu protestieren, Le Matin, 17. April 2001. 
21 RSF, Communiqué de presse, 16. März 2001. 
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Die aktuelle Kampagne in der algerischen Presse, die nach dem Erscheinen 
von zwei Augenzeugenberichten 22 (der eine Augenzeuge ist Überlebender eines 
Massakers, der andere Unteroffizier der Spezialeinheiten) entfacht wurde, macht 
deutlich, dass die Presse weiterhin bestimmten Direktiven folgt. Es ist erschreckend, 
wie die Äußerungen führender Politiker und Militärs von Journalisten unkritisch über-
nommen werden und wie sie sich der übelsten Nachrede bedienen. Keine Zeitung 
setzt sich von der Diffamierungskampagne gegen die beiden Zeugen ab. Die Journa-
listen, die einen anderen Ton anschlagen, werden zensiert.23.  

Ausländische Journalisten, die als kritisch bekannt sind, erhalten weiterhin kein 
Visum und alle anderen werden bei ihren Recherchen vor Ort von Sicherheitskräften 
begleitet.24 Diejenigen, die ins Land reisen dürfen, wenden sich wohlwollend an die 
existierenden Verbände und Organisationen, die sie entsprechend orientieren. Wenn 
sie nicht die Berichte schreiben, die für die algerische Regierung akzeptabel sind (ein 
bisschen Kritik macht das Gesamtbild glaubwürdiger), erhalten sie kein Visum mehr. 
Die Zeitungen Le Monde und Libération mussten ihre Korrespondenten auswech-
seln. 

b) Das ONDH und andere Vereinigungen 

Das AA bezieht sich in allen Berichten auf das staatliche Observatorium für 
Menschenrechte.  

Die staatliche Menschenrechtsorganisation ONDH (Observatoire National 
des Droits de l'Homme), von dem ermordeten früheren Präsidenten Boudiaf 
gegründet, soll der Kritik ausländischer Menschenrechtsorganisationen an 
Übergriffen algerischer Staatsorgane gegen Individuen entgegenwirken. 
Aus ihrer Ansiedlung an der Nahtstelle zwischen staatlichen Stellen und 
betroffenem Bürger resultieren Ausmaß und Grenzen ihres Leistungsver-
mögen. Dennoch scheint die ONDH inzwischen für die betroffenen Men-
schen zu einer Anlaufstelle (...) geworden zu sein. (Lagebericht, S. 3) 

Da mittlerweile die Kritik an dieser Institution sehr weit verbreitet ist, erkennt 
auch das AA ihre Grenzen an. Allerdings wird der kritische Gehalt dieser Aussage 
gleich relativiert, indem das Observatorium als Anlaufstelle für Familien von Ver-
schwundenen dargestellt wird. Zum einen erwähnt der Bericht nicht, dass diese An-
gehörigen jede Woche vor dem Gebäude des ONDH demonstrieren, weil es nicht 
seine Aufgabe erfüllt und den Großteil der Verschwundenen als Mitglieder von be-
waffneten Gruppen identifiziert und somit als "Terroristen" stigmatisiert. Zum anderen 
wenden sich die Angehörigen mit ihrem Leid an alle Institutionen des Landes. Sie 
schreiben an den Präsidenten, alle Ministerien, viele Persönlichkeiten und auch an 
das ONDH. Deshalb kann dieses Argument nicht dazu dienen, dieser Organisation 
eine moralische Legitimation zuzuschreiben, die sie nicht hat. Diese Institution 
scheint entweder ihre Mission nicht zu erfüllen oder einen so schlechten Ruf zu ha-
ben, dass sie ersetzt werden muss. Das neue Dekret vom 25. März 2001 sieht die 
Schaffung der Nationalen Beratungskommission für die Förderung und den Schutz 

                                                 
22 Nesroulah Yous, Qui a tué à Bentalha? Chronique d'un massacre annoncé, La Découverte, Oktober 2001; 
Habib Souaidia, La sale guerre, La Découverte, Februar 2001. 
23 Siehe die Artikel von Daikha Dridi über "La sale guerre", die keine algerische Zeitung abdrucken wollte. Sie-
he: http://www.algeria-watch.de/farticle/sale_guerre/dridipresent.htm 
24 Siehe Le Nouvel Observateur, 29. März 2001. 
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der Menschenrechte vor («Commission nationale consultative de promotion et de 
protection des droits de l’Homme»).25 

Menschenrechtsorganisationen verfügen über Dutzende von Briefen des 
ONDH, das regelmäßig in bestimmten Fällen nachweisbar entgegen den Fakten be-
scheinigt, dass der Betroffene sich dem bewaffneten Kampf angeschlossen habe 
oder von unbekannten Gruppen entführt wurde. Einer dieser Fälle ist Salah Saker, 
der 1991 im ersten Wahlgang als FIS-Abgeordneter gewählt wurde. Am 29. Mai 1994 
wurde er zu Hause festgenommen und zum Kommissariat von Constantine geführt. 
Er wurde so grausam gefoltert, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. 
Von da aus verschwand er. Die Polizei bestätigte die Festnahme von Herrn Saker 
und stellte der Familie eine Bescheinigung aus, die seine Übergabe an den militäri-
schen Sicherheitsdienst der fünften Region am 3. Juli 1994 attestiert.26 Das ONDH 
antwortete auf die Anfrage der Familie, Herr Saker sei von einer unbekannten Grup-
pe entführt worden.  

Der Lagebericht des AA erwähnt (auf S. 3) die Existenz von 60 000 Vereinigun-
gen (die kulturellen, sportlichen, ökologischen, und vieles anderen Zwecken dienen), 
ohne zu fragen, wie viele Vereine wirklich aktiv sind und wie viele nichts anderes als 
Karteileichen sind. Darüber hinaus beleuchtet der Bericht nicht die Tatsache, dass 
manche Vereine nicht offizialisiert werden. In vielen Städten haben sich Angehörige 
der Verschwundenen organisiert, die vergeblich auf die Legalisierung ihrer Vereini-
gung warten. 

Von Bericht zu Bericht kolportiert das AA die Behauptung, die algerische Liga 
für die Verteidigung der Menschenrechte, LADDH, stehe der FIS nahe "so dass eine 
politische Beeinflussung nicht auszuschließen ist" (Lagebericht S. 3). Diese pauscha-
le Aussage dient offenbar nur dem Zweck, die Arbeit der Liga zu disqualifizieren. Das 
AA erklärt nicht, wie es zu dieser Einschätzung kommt. Ist der Grund dafür, dass 
manche der in der LADDH organisierten Anwälte die Verteidigung von FIS-
Verantwortlichen übernommen haben? Der Präsident der LADDH, Ali Yahia Abden-
nour, ist ein langjähriger Menschenrechtsverteidiger. Er hat 1985 diese Liga gegrün-
det und ist selbst jahrelang inhaftiert gewesen. Er hat ungeachtet ihrer politischen 
Zugehörigkeit Dutzende von Personen verteidigt. Abed Charef, ein angesehener al-
gerischer Journalist sagt über ihn, er sei FFS-nah.27 

2. Ein "Putsch durch die Wahlurne"28 

Die zähe Auseinandersetzung zwischen dem Präsidenten L. Zeroual sowie sei-
nem Berater M. Betchine auf der einen Seite und der Militärführung auf der anderen 
Seite um die Frage des Umgangs mit der islamistischen Opposition endete mit der 
Ankündigung des Rücktritts des Präsidenten. Neuwahlen wurden für April 1999 vor-
gesehen. 

Im Lagebericht vom November 2000 hält sich das AA nicht lange bei den Um-
ständen der Wahl Bouteflikas auf. In aller Kürze schreibt das Amt: 

Trotz anfänglicher Zweifel an der Legitimität seiner Wahl (alle sechs Ge-
genkandidaten hatten am Vorabend der Abstimmung ihre Kandidatur zu-
rückgezogen) ist es Präsident Bouteflika seit seiner Amtsübernahme im Ap-

                                                 
25 Quotidien d'Oran, 9. April 2001 und 16. April 2001. 
26 algeria-watch verfügt über eine Kopie dieser Bescheinigung. 
27 Abed Charef, Algérie, Le grand Dérapage, l'Aube, 1994, S. 521. 
28 Handelsblatt, 28. März 2000. 
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ril 1999 gelungen, sich als Hoffnungsträger zu profilieren. Nach den Jahren 
des islamistischen Terrors genießt für ihn die Wiederherstellung des inne-
ren Friedens oberste Priorität. (Lagebericht, S. 3) 

Die Darstellung ist bezüglich der Wahl Bouteflikas irreführend. Das AA vermit-
telt den Eindruck als seien die "Zweifel" an der Legitimität seiner Wahl unbegründet 
und mittlerweile zu vernachlässigen. Auch in seinem vorherigen Bericht vom Januar 
2000 scheint das AA zwar neutral über diese Wahl zu berichten, unterschlägt aber 
wichtige Elemente, die für eine objektive Analyse unabdingbar sind. So gibt das AA 
nur die offizielle Zahl der Wahlbeteiligung an, obwohl sie allseits angezweifelt wird. 
Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben vieler Beobachter bei gerade einmal 23%. 
Wahlfälschungen haben offensichtlich im großen Ausmaß stattgefunden. Selbst ein 
Sprecher des US-State Department sagte nach der Wahl Bouteflikas: 

Die Wahl in Algerien hätte einen klaren Fortschritt auf dem Weg zur Demo-
kratie und politischen Reform sein können. Wir sind selbstverständlich ent-
täuscht über die Ereignisse der letzten Tage. (...) [Washington habe] mit 
Besorgnis die Informationen über eine schwache Beteiligung bei den Prä-
sidentschaftswahlen [notiert]. (...) Wir hatten die Hoffnung geäußert, dass 
internationale Beobachter die Wahl vor Ort überwachen könnten, aber lei-
der konnte dies nicht realisiert werden.29 

Das AA vermittelt auch hier den Eindruck, die "Jahre des islamistischen Ter-
rors" seien vorüber. Ungeachtet der Frage, ob es sich nun ausschließlich um "isla-
mistischen Terror" handelt, ist diese Darstellung allein schon angesichts der gegen-
wärtigen Zahlen der Opfer eine Verklärung der Realität. 

Es stimmt, dass Bouteflika, der sich als Mann der Veränderung und des Frie-
dens darstellte, mit seinen Reden Hoffnungen weckte. Er war der erste Algerier in 
politisch verantwortlicher Position, der von 10 000 Verschwundenen und 100 000 
Toten sprach und anfänglich sogar das Militär kritisierte. Allerdings hatte sein Vor-
gänger Liamine Zeroual auch den inneren Frieden zur obersten Priorität erklärt und 
mit dem Dekret der Rahma (für Reumütige) schon 1995 den Weg für die "zivile Ein-
tracht" geebnet. Bouteflika setzte diesen Prozess fort, indem er eine juristische Re-
gelung für diejenigen Gruppen und Personen vorsah, die sich den Behörden stellten. 
Die ersten betroffenen Gruppen waren die AIS und kleinere Verbände, mit denen der 
Geheimdienst schon im Oktober 1997 einen Waffenstillstand ausgehandelt hatte.30 
Bouteflika wusste sich diesen "Sieg" über die bewaffneten Verbände zunutze zu ma-
chen, indem er ein Referendum inszenierte. 

Allerdings wurden die Erwartungen, die er weckte, alsbald schwer enttäuscht. 
Viele der Maßnahmen, die er ergriff, entpuppten sich als ineffektiv. Zum Beispiel ließ 
er etwa die Hälfte der Provinzgouverneure (wali) absetzen, was als einschneidender 
Schritt im Kampf gegen die Korruption dargestellt wurde. Dass diese Personen sich 
an eine Beschwerdekommission wenden konnten und später fast alle wieder einge-
setzt wurden, findet keine Erwähnung. Vor allem aber haben sich die Dinge auf der 
politischen, sozialen und ökonomischen Ebene zusehends verschlechtert und die 
Sicherheitslage hat sich nicht entscheidend verbessert.  

Innenpolitisch sind dem Präsidenten die Hände gebunden. Die algerische und 
internationale Presse berichtet regelmäßig über die Machtkämpfe zwischen ihm und 

                                                 
29 AP; Présidentielle en Algérie: Washington exprime sa "déception", 16 April 1999. 
30 Nezzar bestätigte in einem Interview die vom Geheimdienst geführten Verhandlungen mit der AIS, die zu dem 
Waffenstillstandsabkommen geführt haben und die Krise mit dem Präsidenten ausgelöst haben, der seinerseits 
mit der FIS über eine politische Lösung verhandelte. 
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der Armeeführung. Dass diese Konflikte tatsächlich seine Position gefährden, ist un-
wahrscheinlich, da er dem Ansehen Algeriens, das infolge der großen Massaker von 
1997-98 schwer beschädigt wurde, große Dienste geleistet hat. Bouteflika war lang-
jähriger Außenminister Algeriens und beherrscht dieses Metier. Er ist ununterbrochen 
auf Reisen, organisiert Kongresse und gibt viele Interviews. Die rege diplomatische 
Tätigkeit, die Bouteflika entfaltet, trägt ihre Früchte. Die katastrophale Menschen-
rechtslage in Algerien wird wenig thematisiert, wie auch der Bericht des AA deutlich 
macht. 

3. Das Gesetz zur "zivilen Eintracht" 

Als große Leistung wird das Gesetz der "zivilen Eintracht" dargestellt. Dieses 
Gesetz sah für Reumütige Straferlass oder -minderung vor. Es wurde per Referen-
dum angenommen. Das AA schreibt dazu: "Für seine Politik der nationalen Aussöh-
nung (...) erhielt er [Bouteflika] in einem Referendum im September 1999 überwälti-
gende Zustimmung." (S. 3) Wie war die Frage formuliert, über die die Wähler zu ent-
scheiden hatten? "«Sind sie für die Vorgehensweise des Präsidenten, der den Frie-
den und die zivile Eintracht verwirklichen will?» Wer konnte da nein sagen? 

Das Gesetz der "zivilen Eintracht" hat in der Tat Hoffnungen auf ein Ende der 
Gewalt geweckt. Im Nachhinein wird jedoch deutlich, dass dieses Gesetz den 
Machthabern erlaubte, sich - vor allem gegenüber dem Ausland - als Friedensbote 
darzustellen, obwohl die Gewalt nicht wesentlich abgenommen hat. Es sei daran er-
innert, dass sich die Zahl der Opfer der Gewalt zwischen dem 13. Juli 1999 und An-
fang Dezember 1999 laut algerischer Presse auf 3000 belief.31  

Politisch war das Gesetz der zivilen Eintracht ein Fiasko. Die renommierte ICG 
(International Crisis Group) schreibt dazu:  

Die im vergangenen Jahr beschlossene Amnestie war nur teilweise erfolg-
reich; die Islamisten beklagen, dass sich das Gesetz zur Zivilen Eintracht 
nicht als Versuch einer Versöhnungspolitik, sondern als reine Polizeimaß-
nahme erwiesen hat. Und 18 Monate nach dem Amtsantritt Bouteflikas 
wächst zudem unter den Mitgliedern der algerischen Elite und des algeri-
schen Militärs das Gefühl der Unzufriedenheit mit der bisherigen Leistung 
des Präsidenten.32 

Die wesentliche Kritik an dem Gesetz ist die Tatsache, dass die Krise polizeilich 
und juristisch und nicht politisch gelöst werden sollte. Diese Ausrichtung wird schon 
durch die Zusammensetzung der Bewährungskommissionen deutlich. Sie bestanden 
aus Angehörigen der Exekutive (Vertreter verschiedener Sicherheitsdienste, Ober-
staatsanwalt, Vertreter des Verteidigungs- und Innenministeriums). Lediglich ein 
Rechtsanwalt wurde zugelassen, aber kein Vertreter einer Menschenrechtsorganisa-
tion.  

Eine weitere Kritik betrifft die mangelnde Transparenz: Bis heute kennt die Öf-
fentlichkeit weder die Zahl der "Reumütigen" noch die tatsächlichen Kriterien für ihre 
Freilassung oder Inhaftierung (die in dem Dekret festgelegten Bestimmungen schei-
nen nicht respektiert zu werden, da die Bevölkerung von Männern spricht, die trotz 
Mordtaten in Freiheit leben). Unterschiedliche Angaben und Erklärungen gehen um: 
Le Monde schreibt am 12. Januar 2000, dass sich etwa 1500 Personen bis Ablauf 

                                                 
31 El Watan, 5. Dezember 1999, in algeria-watch, Chronologie des Grauen, Infomappe 11, Januar 2000, S.8. 
32 International Crisis Group, Die algerische Krise: Kein Ende in Sicht, Algier, Paris, London, Brüssel, 20. Okto-
ber 2000. Siehe algeria-watch, Infomappe 15, Januar 2001. 
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der Frist gestellt haben sollen, während auf offizieller Seite von 5000 bis 6000 Per-
sonen gesprochen wird. Le Monde berichtet weiter:  

Nicht nur, dass diese Angaben nicht verifizierbar sind, Beobachter bemer-
ken, dass sich unter den "Reumütigen" möglicherweise zahlreiche Agenten 
der algerischen Sicherheitsdienste verbergen, die in die bewaffneten Grup-
pen eingeschleust wurden, um diese zu kontrollieren. Vor allem kennt kei-
ner genau die Zahl der bewaffneten Islamisten.33 

Der Sprecher der Gruppe MAOL, einer aus Deserteuren bestehenden Dissiden-
tengruppe, erklärt, dass "von den 1300 Terroristen, die sich bis heute im Rahmen 
des Gesetzes zur zivilen Eintracht gestellt haben, (...) mehr als 700 (...) infiltrierte 
Offiziere, die in ihre Kasernen zurückkehren werden, (sind)."34  

Die Mitglieder der AIS (bewaffneter Arm der FIS) und anderer Verbände, die 
bereits seit Oktober 1997 einen Waffenstillstand einhielten, fallen nicht unter die Be-
stimmungen, die das Strafmaß im Gesetz zur "zivilen Eintracht" regeln. Die Öffent-
lichkeit weiß allerdings nicht, welches die Modalitäten der Verhandlungen im Vorfeld 
mit der AIS waren. Der Geheimdienst verfügte seit langem über die Liste der Perso-
nen, die in den Genuss einer Quasi-Amnestie kommen sollten. Die AIS wurde nicht 
als politische Vereinigung anerkannt und amnestiert, sondern die Bestimmung betraf 
die Mitglieder einzeln.35 Die ehemaligen Mitglieder der AIS haben sich dem Staat zur 
Verfügung gestellt und stehen diesem oftmals zur Seite bei der Verfolgung anderer 
bewaffneter Gruppen. Sie behaupten, sie hätten die Zusicherung erhalten, sich poli-
tisch organisieren und in die Gesellschaft wieder integrieren zu können, was aller-
dings nicht geschah. Die Gegner der Islamisten ihrerseits behaupten, dass Verbre-
cher noch auf freiem Fuß sind und dass sie vor Gericht gestellt werden müssten.  

Das AA führt im Lagebericht weiter aus: 
Während die Verbände der Terroropfer und anderer laizistisch-
demokratischer Organisationen eine Gerechtigkeitslücke beklagen, fordern 
der FIS nahestehende islamistische Kreise eine Generalamnestie, die auch 
die radikalen und häufig untereinander zerstrittenen GIA-Terroristen erfas-
sen. (Seite 4) 

Diese Aussage wird von den Verfassern des Lageberichtes nicht weiter belegt. 
Die Behauptung, dass diese Kreise eine Generalamnestie für GIA-Mitglieder fordern, 
ist fragwürdig, angesichts ihrer zahlreichen Äußerungen über die Verwicklung des 
Geheimdienstes in den GIA.  

Für Ali Benhajar, den Anführer (Emir) der Islamischen Liga für Daawa und 
Djihad (Ligue Islamique pour la daawa et le djihad – LIDD) bleibt das Ge-
setz zur Zivilen Eintracht: 

"...undurchsichtig. Das Gesetz selbst schließt diejenigen aus, die aus frei-
em Entschluss dem bewaffneten Kampf absagten, noch bevor dieses Ge-
setz erlassen wurde....Für wen gilt dieses Gesetz also eigentlich? Für die 

                                                 
33 Le Monde, 12. Januar 2000. Der General in Ruhestand Rachid Ben Yelles schrieb in El Watan vom 15. Febru-
ar 2000, daß der Innenminister selber die Zahl von 1500 Reumütigen angegeben habe, ohne weitere Angaben 
über ihre Herkunft und ihre Taten zu machen . 
34 Un colonel dissident accuse, Le Monde, 26. November 1999. 
35 Ein Dekret wurde von Präsident Bouteflika am 11. Februar 2000 für die Mitglieder u.a. bestimmter bewaffne-
ter Verbände erlassen, die allerdings nicht namentlich erwähnt werden. Darin wird der Begriff Amnestie nicht 
verwendet und die Aussetzung einer Strafverfolgung wird an nicht näher genannte Bedingungen geknüpft. Die 
Liste der Personen, die amnestiert wurden, wurde dem Dekret beigefügt, ist aber der Öffentlichkeit nicht be-
kannt. Siehe die Kritik an dieser juristischen Konstruktion: Brahim Taouti, Le commerce des lois, März 2000, 
http://www.algeria-watch.de/farticle/justice/taoutiloiamnist.htm 
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Mitglieder der von Antar Zouabri und Hassan Hattab angeführten Gruppen, 
die öffentlich Dialog und Versöhnung ablehnen? In Wahrheit bedarf Ver-
söhnung stets zweier Parteien, so dass jede von ihnen Zugeständnisse an 
die jeweils andere machen kann. Dieses Gesetz jedoch ist ein Diktat der 
Gewinner über die Besiegten. Diejenigen, die zu den Waffen gegriffen ha-
ben, werden zu Abweichlern, Kriminellen, Sündern, denen vergeben wer-
den muss, während die anderen nur ein wenig Sand im Getriebe sind. Dies 
hat nichts mit Versöhnung zu tun, sondern nur mit Sicherheitspolitik."36 

Mourad Dhina, eine Sprecher der FIS fügt dem hinzu: 
Das Gesetz zur Zivilen Eintracht hat den Frieden in Algerien nicht wieder 
hergestellt. Die FIS hat dieses Gesetz immer abgelehnt, da es die politi-
sche Natur dieser Krise verleugnet und nur dafür bestimmt ist, die Generäle 
und ihre Verbündeten von jenen Verbrechen freizusprechen, für die sie 
verantwortlich sind. Die Herstellung eines gerechten und dauerhaften Frie-
dens in Algerien ist möglich, aber nur durch die Einführung von Vergan-
genheitsbewältigung, Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir denken, dass Herr 
Bouteflika in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen kann, falls 
er sich von den ca. fünfzehn Generälen loslösen kann, die das politische 
Leben in Algerien vergiften.37 

Allerdings sind die letzten Entwicklungen besorgniserregend. Unter den ermor-
deten Personen befinden sich zahlreiche Reumütige und ihre Familien. Die algeri-
schen Medien behaupten meistens, es handele sich um Racheakte der Bevölkerung, 
viele Beobachter befürchten, dass es sich um die Liquidierung von Oppositionellen 
und von Zeugen handelt. Eine algerische Tageszeitung berichtete über eine Presse-
konferenz der Mitglieder der Nationalen Organisation der Opfer des Terrorismus: 

Das Geständnis der Verantwortlichen der ONVITAD macht deutlich, dass 
"Rachegelüste [...] immer noch bei manchen Opfern bestehen, insbesonde-
re bei den Jüngeren, und dies mit immer mehr Heftigkeit". Sie [die Verant-
wortlichen] erwähnen Fälle von Reumütigen in Aïn Defla, Djelfa, Jijel und 
Blida, die "von jungen Männer, die hartnäckig gegen die Terroristen vorge-
hen" enthauptet wurden.38 

Louisa Hanoune, Abgeordnete und Sprecherin der trotzkistischen Partei, drück-
te ihre Besorgnis angesichts der Meldungen über Liquidierungen von Reumütigen 
aus.39 Noch vor kurzem wurden Familienangehörige von Reumütigen massakriert: 
Acht Mitglieder einer Familie, darunter vier Kinder und zwei Jugendliche wurden in 
der Nacht vom 27. zum 28. Februar 2001 in Bouharoun (Tipaza) massakriert. Die 
Angreifer trugen Uniformen von Fallschirmjägern. Die Gendarmerie befand sich we-
nige Meter vom Ort des Geschehens entfernt, schritt aber erst eine halbe Stunde 
nach dem Verbrechen ein.40 Eine einzige algerische Zeitung erwähnte dabei, dass es 
sich um die Familie eines Reumütigen handelte.41 

Am 11. Februar 2001 wurde ein ehemaliger AIS-Führers, Ali Merad, von einem 
Milizenchef ermordet. Es fällt schwer, diesen Mord als persönlichen Racheakt zu be-
greifen, da Ali Merad eine wichtige Rolle in den Verhandlungen zwischen der AIS 
und dem algerischen Geheimdienst gespielt haben soll. 

                                                 
36 ICG, Die algerische Krise, kein Ende in Sicht, in algeria-watch, Infomappe 15, Januar 2001, S.33. 
37 idem. 
38 La Tribune, 10. November 1999. 
39 Le Jeune Indépendant, 7. August 2000. 
40 Le Matin, AP, Reuters, 1. März 2001. 
41 Le Jeune Indépendant, 1. März 2001. 
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Zur Gefährdung von "Reumütigen" sagt das AA nichts. Es hebt hervor, dass 
dieser Personengruppe "weitgehende Straffreiheit" (S. 6) zugebilligt wird. Wie bereits 
erwähnt, wird in den algerischen Zeitungen auch nicht darüber berichtet. 

Zu einer Versöhnung gehört auch die Aufklärung der Morde und Anschläge, die 
von bewaffneten Gruppen verübt werden. Doch auch da sind keine besonderen An-
strengungen von Regierungsseite zu erkennen. Von den 60 Journalisten, die ermor-
det wurden, ist kein Fall aufgeklärt worden, ähnlich verhält es sich mit den Anschlä-
gen auf alle anderen Personen. Obwohl viele mittlerweile davon ausgehen, dass 
manche dieser Anschläge vom Geheimdienst verübt wurden, wird das Bild weiter 
kolportiert, es handele sich ausschließlich um Verbrechen der Islamisten. Vielleicht 
zieht die algerische Regierung gerade aus dieser Konfusion ihren Nutzen und ist 
deshalb nicht an der Aufklärung der Morde interessiert. 

Der Anschlag auf Matoub Lounes (einen der berühmtesten Sängers Algeriens) 
ist das drastischste Beispiel dafür. Bis heute ist keine Untersuchung angestrengt 
worden. Mehrere Verdächtige, die die Tat leugnen, sind seit über zwei Jahren in Un-
tersuchungshaft: Malek Medjnoun wurde im September 1999 festgenommen und an 
einem geheimen Haftort sieben Monate lang festgehalten, um dann in einem Ge-
fängnis wieder aufzutauchen. Hakim Chenoui hatte sich als Reumütiger den Behör-
den gestellt, wurde inhaftiert und gefoltert. Beide warten auf ihren Prozess. Die Fami-
lie des Verstorbenen glaubt nicht an die Beteiligung dieser beiden Verdächtigen an 
der Ermordung Matoubs. 

Der bereits erwähnte Fall des Vereins Soumoud macht das mangelnde Interes-
se an der Aufklärung von Morden und Anschlägen deutlich. Ali Merabet, der Vorsit-
zende, hat Hinweise auf den Ort, wo die Leichen zwei seiner von bewaffneten Grup-
pen entführten Brüder vergraben sind. Seit zwei Jahren versucht er, eine Exhumie-
rung und eine Untersuchung vornehmen zu lassen.  

 
 

Die Sicherheitslage 

1- Ein Krieg ohne Zahlen 

Wie bereits erwähnt hat sich die Sicherheitslage nicht wesentlich verbessert. 
Die Zahl der Opfer ist weiterhin alarmierend. Algeria-watch machte schon im Januar 
2000 darauf aufmerksam. Die Zahl der Toten beträgt etwa 300 im Monat. Zuletzt 
wurde die Öffentlichkeit über einen geheimen Bericht der algerischen Armee infor-
miert, in dem für das Jahr 2000 folgende Angaben gemacht werden (Dieser Bericht 
wurde von offizieller Seite nicht dementiert):  

Es habe 9000 Tote bei Anschlägen und Massakern gegeben. Dabei hande-
le es sich größtenteils um Zivilisten. Unter den Opfern seien des weiteren 
etwa 1000 Mitglieder bewaffneter Gruppen, 600 Soldaten und Offiziere, 
115 Milizionäre. Etwa 70 Massaker hätten in dem Jahr stattgefunden42 

Das AA vermittelt ein verzerrtes Bild, wenn es schreibt:  

                                                 
42 Le Monde und Libération vom 5. Januar 2001. 
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Während sich der Terror der Islamisten (vor allem der "Groupe Islamique 
Armé" /GIA), dem seit Anfang der 90er Jahre rund 100 000 Menschen43 
zum Opfer fielen, zu Anfang vor allem gegen Repräsentanten des Staates, 
der Sicherheitskräfte sowie gegen Intellektuelle und Journalisten richtete, 
sind heute vor allem ärmere ländliche Bevölkerungsschichten betroffen, die 
ursprünglich das Wählerpotential der FIS gebildet hatten, den Terroristen 
aber die erstrebte Unterstützung verweigerten und so deren Zorn auf sich 
zogen. (Seite 4) 

Damit scheint sich das AA die offizielle algerische These zu eigen zu machen, 
die islamistische Bewegung sei für die gesamte Gewalt - mit Ausnahme einiger we-
niger Übergriffe der Sicherheitskräfte - verantwortlich. Es fällt schwer, diese schlichte 
Konstruktion nicht im Gesamtkontext der Lageberichte der letzten Jahre als eine poli-
tisch Vorsätzliche zu verstehen, ist doch eine Fülle von Informationen zugänglich, die 
sich mit den Praktiken der Sicherheitskräfte auseinandersetzen. Diese lassen sich 
nicht auf eine übermäßige Gewaltanwendung oder Aktionen verselbständigter Ele-
mente der Sicherheitskräfte reduzieren.  

Das AA stellt weiter fest, dass die Bevölkerung erst später Zielscheibe des Ter-
rors wurde. Doch von Anfang an wurden einfache Bürger von beiden Seiten ermor-
det. Allerdings erhielten Persönlichkeiten sowie Mitglieder bestimmter Berufsstände 
als Terroropfer in den Medien eine größere Aufmerksamkeit. Spätestens seit 1994 
wurden Massaker an Dorfbewohnern öffentlich bekannt. Diese fanden bereits 1993 
statt. Schon damals hat das Militär Rachefeldzüge gegen Zivilisten in abgelegenen 
Regionen durchgeführt. Habib Souaidia, Ex-Offizier, berichtet von den Durchkäm-
mungsoperationen und Massakern in der Region um Lakhdaria.44 Nesroulah Yous 
berichtet von Massakern der Spezialeinheiten in der Region Meftah und später Me-
dea.45 

Mittlerweile ist bekannt und belegt, dass viele diese Massaker als Verbrechen 
von Islamisten getarnt wurden. Seit 1995 kursieren Vermutungen über die Infiltrie-
rung bzw. Manipulation der GIA (Groupes Islamiques Armés), die möglicherweise 
später vollständig unter die Kontrolle des Geheimdienstes gefallen sind.  

Es ist heute praktisch unumstritten, dass der extremistische Flügel der is-
lamistischen Gruppen, die GIA, ursprünglich zum größten Teil von der alge-
rischen Armee gegründet wurde. Es ging wieder einmal darum, durch die 
Zuspitzung der Gewalt, wie vorher durch die manipulierte Öffnung des poli-
tischen Terrains, das Durcheinander zu unterhalten, um die Macht zu be-
wahren.46 

1998 berichtete eine algerische Zeitung von der Existenz von 300 Todes-
schwadronen in der Region des Zentrums Algeriens, die unter der Kontrolle des Ge-
                                                 
43 Das AA erklärt auch nicht, warum es jahrelang ausschließlich die offizielle Opferzahl aufgeführt hat (etwa 26 
000 Tote bis 1999) und heute die von Bouteflika genannte Zahl von 100 000 Toten kommentarlos angibt. 
44 Uns sind Flüchtlinge aus dieser Region bekannt, die in Deutschland Zuflucht gesucht haben, nachdem sie 
1994 und 1995 vor den Verbrechen der Militärs flohen. Sie wurden im Asylverfahren nicht ernst genommen. 
Heute erfahren wir von denselben Taten aus dem Munde eines Militärs, der an diesen Durchkämmungsoperatio-
nen persönlich teilgenommen hat. 
45 Siehe weiter unten die näheren Ausführungen zu den zwei zuletzt in Frankreich erschienenen Büchern dieser 
beiden Autoren. 
46 Ein hoher algerischer Beamter und ein hoher französischer Funktionär schrieben diese Sätze in: Quelle politi-
que pour l'Algérie, Esprit, November 1995, siehe Algerien, Staatliche Gewalt und Repression, S. 13. Zahlreiche 
Aussteiger haben über Spezialeinheiten berichtet, die als Islamisten verkleidet Dorfbewohner massakrierten. 
Adlane Chabane in El Watan El Arabi, 2. Januar 1998; in einem Artikel in Libération vom 23. Oktober 1997 
berichtet ein Deserteur, wie Soldaten als Islamisten verkleidet mordeten; auch die Morde an den sieben Priestern 
im Juni 1996 werden dem Geheimdienst angelastet, Le Monde 7. und 8. Juni 1998; usw. 
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neral Larbi Belkheir stünden.47 Die Zeitung El Hayat erwähnt die Existenz einer Spe-
zialeinheit von Fallschirmjägern, die von nord-koreanischen Ausbildern geschult wur-
den und auf die Infiltration von bewaffneten Gruppen spezialisiert sind.48 

Hinweise auf diese Aspekte des "schmutzigen Krieg" sind so zahlreich, dass sie 
nun endlich Eingang in die offiziellen Analysen des Auswärtigen Amtes finden müs-
sen. 

2. Menschenrechtsverletzungen 

Die "klassischen" Menschenrechtsverletzungen, wie Folter, Verschwindenlas-
sen und extralegale Tötung, haben kein Ende gefunden. Immer wieder berichten 
Menschenrechtsorganisationen von solchen Fällen. Noch vor kurzem hat AI einen 
Appell lanciert wegen der Inhaftierung und Folterung eines 70-jährigen ehemaligen 
Mitgliedes der FIS, Said Zaoui.49 Den Organisationen sind mindestens fünf Fälle von 
Verschwindenlassen im Jahr 2000 bekannt, darunter der 74-jährige Hadj M'lik, der 
am 14. April 2000 von Agenten des Sicherheitsdienstes entführt wurde.  

Für das Auswärtige Amt gehören alle Menschenrechtsverletzungen, die der 
Staat begeht, zur Vergangenheit: 

Die Sicherheitskräfte haben in der Vergangenheit bei der Bekämpfung des 
Terrorismus häufig die Grenzen der Gesetze überschritten und auch 
schwere Menschenrechtsverletzungen begangen. In vielen Fällen wurden 
Verdächtige bei Aktionen der Sicherheitskräfte getötet. Was über die Um-
stände an die Öffentlichkeit gelangt, erlaubt oftmals keine abschließende 
rechtliche Bewertung. Ernstzunehmende Quellen (UNHCR, US-Department 
of State) machen die Sicherheitskräfte für zahlreiche extralegale Hinrich-
tungen verantwortlich. (S. 9) 

Diese extralegalen Hinrichtungen finden auch heute statt. Wenn die Armee in 
ihren Operationen in abgelegenen Regionen Terroristen verfolgt, nimmt sie keinen 
gefangen. Zum einen weiß die Öffentlichkeit nicht, wer die Opfer sind, und die Frage 
stellt sich, ob es sich dabei ausschließlich um bewaffnete Personen handelt. Zum 
anderen bleiben die genauen Umstände dieser Tötungen im Dunkeln, da keine Un-
tersuchungen angestrengt werden. Die Terrorismusbekämpfung legitimiert zudem 
auch nicht die Liquidierung der Verdächtigen. Auch ist bekannt, dass sich in den Ma-
quis nicht nur bewaffnete Personen zurückgezogen haben, sondern dass Familien 
dort Zuflucht suchen. Bei den Durchkämmungsoperationen in den Bergen sind diese 
oft Zielscheibe von Bombardierungen geworden. 

Das AA schreibt lapidar: 
Die wichtigste Altlast bleibt die Aufklärung des Schicksals der sogenannten 
Verschwundenen. (Lagebericht, S. 4) 

Dass es sich dabei nicht um eine "Altlast" handelt, zeigt die Tatsache, dass 
heute immer noch Menschen verschwinden, selbst wenn dies in einem geringerem 
Ausmaß geschieht, und Massengräber, in denen die Leichen von Verschwundenen 
vermutet werden, verlegt werden. Hadj Mohamed Smain, ein Mitglied der LADDH, 
wird immer wieder von Sicherheitsbehörden unter Druck gesetzt, weil er über die 
zahlreichen Massengräber in seiner Region recherchiert. Er berichtet, dass zwei An-

                                                 
47 Demain l'Algérie, 7. September 1998. 
48 Après les Ninjas le Kuk Sool, www.algeria-interface.com, 16. März 2001; El Hayat, 3. März 2001. 
49 Appell vom 16. Februar 2001. PUBLIC AI Index: MDE 28/002/2001 
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gehörige von Verschwundenen kurz vor dem Besuch der AI-Delegation für zehn 
Stunden inhaftiert wurden, weil sie ein Massengrab, das geleert worden war, gefilmt 
hatten.50 In Oran werden Angehörige der Verschwundenen immer wieder während 
ihrer wöchentlichen Protestkundgebung vertrieben, geschlagen und manchmal inhaf-
tiert. Wie bereits erwähnt, setzt die Regierung alle Mittel in Bewegung, um dieses 
Thema tot zu schweigen. Human Rights Watch schreibt in seinem Bericht 2001: 

Die wenigen Informationen, die von verschiedenen Ministerien und offiziel-
len Quellen zugänglich gemacht wurden, sind unzureichend und die Regie-
rung machte keinerlei Anstrengungen, die offensichtlichen Diskrepanzen in 
den unterschiedlichen Angaben zu berichtigen. Innenminister Zerhouni gab 
in einer Pressekonferenz am 20. Januar bekannt, dass seinem Ministerium 
4.600 Anfragen zu „Verschwundenen“ vorliegen würden, „von denen 2.600 
oder 2.700 aufgeklärt worden sind.“ Es befänden sich darunter Personen, 
die in den Maquis zurückgekehrt seien und andere, die von ihren Mitkämp-
fern getötet worden seien, einige befänden sich im Gefängnis, andere hätte 
man in den Lagern der AIS ausfindig gemacht. Der Justizminister Ahmed 
Ouyahia erklärte dem Regierungsblatt „El Moudjahid“ am 21. Mai, dass 
sein Ministerium 3.019 Akten über verschwundene Personen angelegt ha-
be und dass „eine große Zahl der sogenannten Verschwundenen sich in 
Wirklichkeit in den Reihen terroristischer Gruppen befinden“, während 
zweihundert „am Leben und bei guter Gesundheit sind und sich im Ge-
fängnis oder unter denen befinden, die das Gesetz zur Zivilen Eintracht in 
Anspruch genommen haben“. 

Hierzu sei noch einmal auf die Erklärungen des ONDH auf S. XXX verwiesen. 
Human Rights Watch schreibt dazu: 

Kamel Rezzag-Bara, Vorsitzender der quasi-staatlichen Nationalen Men-
schenrechtsliga (ONDH) teilte Human Rights Watch im Mai mit, dass die 
ONDH 4.146 Fälle von „Verschwundenen“ bearbeite, 70 Prozent davon aus 
den Jahren 1993-95 und kein Fall jünger als aus dem Jahr 1998. Er ver-
weigerte die Übergabe einer Namensliste mit der Begründung, diese Vor-
gehensweise sei „wenig nützlich“, gab jedoch einige mündliche Zusammen-
fassungen von Fällen, in denen als „verschwunden“ deklarierte Personen 
angeblich bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getötet oder bei sich 
zuhause angetroffen worden waren. 

Eine weitere "Altlast" (S. 4) sind die extralegalen Tötungen. Bis heute wurden 
zu diesen von Sicherheitskräften verübten Morden keine Untersuchungen ange-
strengt; bis heute werden mutmaßliche Mitglieder von bewaffneten Gruppen nicht 
festgenommen, sondern liquidiert. AI schreibt in seinem letzten Bericht dazu: 

Seit der Aussetzung gesetzlicher Hinrichtungen durch die Behörden Anfang 
1994 sind extralegale Hinrichtungen in Algerien weit verbreitet. Allerdings 
wurden in keinem der Hunderte Fälle, die Amnesty International bekannt 
sind, die Täter vor Gericht gestellt und angeklagt. Obwohl während der letz-
ten zwei Jahre die Anzahl der berichteten Fälle beträchtlich gesunken ist, 
wurden Berichten zufolge in den letzten Monaten Dutzende Personen, die 
der Mitgliedschaft oder der Verbindung zu bewaffneten Gruppen verdäch-
tigt wurden, extralegal hingerichtet. Es ist nicht bekannt, dass Ermittlungen 
in diesen Todesfällen durchgeführt oder Verfahren gegen die mutmaßlich 
Verantwortlichen angestrengt worden wären. 

Auch kollektive Strafmaßnahmen fanden nach Amtsantritt von Präsident Bou-
teflika weiterhin statt. Einer der bekanntesten Vorfälle spielte sich in Dellys einer etwa 
                                                 
50 Libre Algérie, 3.-18. Juni 2000. 
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100 km von Algier entfernten Stadt, ab. Nach einer Bombenexplosion am 9. Dezem-
ber 1999 wurden wahllos 100 Menschen von Sicherheitskräften eingekesselt und 
geschlagen. Einer starb unter den Schlägen. Später wurden sie in eine Kaserne ge-
bracht und über Stunden geschlagen und gefoltert.51 

Das US-State Department fasst die Situation folgendermaßen zusammen: 
Despite measurable improvements, particularly in addressing problems of 
torture and arbitrary detention, the human rights situation was generally 
poor and serious problems persisted, including significant government 
restrictions on citizens' political and association rights and failure to account 
for past disappearances; the massacre of civilians by armed terrorist 
groups also continued.  There are significant limitations on citizens' right to 
change their government.  The security forces committed extrajudicial 
killings, tortured, beat or otherwise abused detainees, and arbitrarily 
arrested and detained, or held incommunicado, individuals suspected of 
involvement with armed Islamist groups; however, the incidence of such 
abuses by security forces continued to decline.  Security force involvement 
in disappearances from previous years remains unresolved. 

3- Die algerische Justiz 

Es ist eine Binsenweisheit, dass in Algerien keine unabhängige Justiz existiert. 
Viele Schauprozesse, bei denen Menschen für Straftaten verurteilt wurden, für die es 
keine Beweise gab, machen dies deutlich. Die Prozesse der mutmaßlichen Mörder A. 
Benhamouda, L. Matoub, A. Hachani sind die herausragenden Beispiele für die In-
strumentalisierung der algerischen Justiz durch bestimmte Interessengruppen.52  

Am 13. April 2001 fand der Prozess gegen Fouad Boulemia, der für die Ermor-
dung von A. Hachani verantwortlich gemacht wurde, statt. In wenigen Stunden wurde 
über das Schicksal eines Mannes entschieden, der die Tat leugnet und beteuert, bru-
tal gefoltert worden zu sein und mehrmals den Besuch vom Geheimdienstchef Mo-
hamed Mediene erhalten zu haben, der drohte, ihn umzubringen, wenn er nicht die 
Tat gestehen würde. Das Gericht verfügte über wenig Beweise, da keine ernsthafte 
Untersuchung vorgenommen wurde. Zudem waren die Aussagen der Zeugen sehr 
widersprüchlich. Dies hinderte den Richter nicht daran, Boulemia zu Tode zu verur-
teilen.53 

Das AA erwähnt die von Bouteflika vorgesehene Justizreform. Jedoch ist weder 
der Abschlußbericht der entsprechenden Untersuchungskommission bekannt ge-
macht, noch sind entscheidende Reformen eingeleitet worden. Einige Richter sind 
mit spektakulären Ankündigungen versetzt worden, aber auch hier wurden manche 
wieder in ihre alten Posten eingesetzt, und die Kriterien für ihre Absetzung bzw. Ver-
setzung sind den Betroffenen nicht bekannt. Bis heute sind Hunderte von Morden an 
Journalisten, Ärzten, Gewerkschaftern, usw. nicht untersucht worden. Auch sind bis 
heute die Sondergesetze, die 1992 von den Sondergerichten angewandt wurden, 
Bestandteil der gewöhnlichen Rechtsprechung. 

                                                 
51 Libération, 10. Dezember 1999. 
52 Siehe auch das Dossier von algeria-watch: Die algerische Justiz im Dienste des Krieges, Infomappe 9, Juli 
1999. 
53 Alle algerischen Zeitungen berichteten über diesen Prozeß, aber der Bericht von Daikha Dridi wurde von Le 
Quotidien d'Oran stark zensiert (14. April 2001). Siehe vollständiger Bericht der Journalistin: 
http://www.algeria-watch.de/farticle/hachani/Dridi_proces.htm 
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4- Algerien als Glashaus 

Präsident Bouteflika hatte während eines seiner zahlreichen Besuche im Aus-
land beteuert, Algerien sei ein Glashaus und habe nichts zu verbergen und die inter-
nationalen Menschenrechtsorganisationen könnten jederzeit ins Land reisen. Im Jahr 
2000 besuchten dann Amnesty International, Human Rights Watch, die FIDH, RSF 
und andere Organisationen das Land.  

Amnesty International hat zu Recht festgestellt, dass die Gewalt nicht das Aus-
maß der Jahre 1992-1998 erreicht, doch hat ai wesentliche Punkte bemängelt: die 
fehlende Kontrolle über die Milizen, deren Mitgliederzahlen nicht bekannt sind und 
die sich vieler Übergriffe schuldig machen; die Straflosigkeit für Sicherheitskräfte, die 
bekannt sind für Verletzungen; die Ablehnung unabhängige Untersuchungskommis-
sionen bezüglich der Morde sowohl von Seiten des Staates wie der bewaffneten 
Gruppen zuzulassen; die Tatsache, dass Vereine, die die Politik des Staates kritisie-
ren, Schwierigkeiten haben, legalisiert zu werden, Versammlungen abzuhalten und 
deren Mitglieder oft von Sicherheitskräften geschlagen und festgenommen werden. 
Immer noch werden Gefangene über die gesetzlich vorgesehene Zeit hinaus in Un-
tersuchungshaft gehalten, immer noch wird die Inkommunikado-Haft von 12 Tagen in 
vielen Fällen überschritten, immer noch wird gefoltert, usw. Der algerische Staat ist 
sehr darum bemüht, ein anderes Bild zu zeigen, doch bis heute sind keine ernsthaf-
ten Schritte eingeleitet worden, um das Geschehene an die Öffentlichkeit zu bringen 
und die Verantwortlichen der Menschenrechtsverletzungen vor Gericht zu stellen. Bei 
den etwa 350 Angehörigen der Sicherheitskräfte (darunter auch Milizionäre), die seit 
1992 festgenommen wurden, sind keine Informationen über ihre Identität und die ge-
gen sie erhobenen Vorwürfe bekannt geworden.54 

Die Bilanz, die internationale Menschenrechtsorganisationen ziehen, vermittelt 
ein viel komplexeres Bild über die Situation in Algerien als es das AA zeichnet.  

In Algerien ist das letzte Jahrzehnt von massiven Menschenrechtsverstö-
ßen gekennzeichnet, die in totaler Straflosigkeit begangen wurden. Ob-
gleich das Ausmaß des Konfliktes und die Zahl der Berichte über Verstöße 
in den vergangenen zwei Jahren merklich zurückgegangen sind, hat das 
Problem der Straflosigkeit ernsthaft zugenommen. Ein Privileg, von dem 
fast alle Angehörigen der Sicherheitskräfte und der staatlich bewaffneten 
Milizen profitierten und immer noch profitieren, ist inzwischen auf Mitglieder 
bewaffneter Gruppen übertragen worden, die mutmaßlich für Tötungen, 
Folter und andere Menschenrechtsverstöße verantwortlich sind. Die Öffent-
lichkeit hat nach wie vor wenig Vertrauen in ein Rechtssystem, das fortge-
setzt darin versagt, willkürlichen Verhaftungen, geheimer Haft, Folter und 
anderen Menschenrechtsverletzungen vorzubeugen oder diese Fälle im 
Nachhinein zu untersuchen.55 

 

 

Asylrelevante Tatsachen 

1- Staatliche Repression 
                                                 
54 Siehe Bericht von Human Rights Watch, 2001 
55 Amnesty International: Algerien: Wahrheit und Gerechtigkeit überschattet von Straflosigkeit, November 2000. 
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Staatliche Repression aufgrund von politischen Aktivitäten ist durchaus üblich. 
Das AA übersieht die erheblichen Probleme, die alle Oppositionsparteien bei ihren 
Aktivitäten haben. Die FIS ist verboten und ihre ehemaligen Mitglieder können bis 
heute verfolgt werden. Hat ein Mitglied der FIS sich von der Partei distanziert, kann 
es möglicherweise im Rahmen anderer Parteien aktiv werden oder sogar Mitglied der 
Regierung werden (siehe den Fall von Ahmed Merani, der 1991 die FIS verließ, spä-
ter Religionsminister und dann Mitglied des Senats wurde). Allerdings handelt es sich 
hierbei um Ausnahmen, die nicht zu Verallgemeinerungen führen können.  

Haben die ehemaligen Aktivisten der FIS jegliche politische Betätigung aufge-
geben, können sie unbehelligt leben. Doch die Parteikader bzw. Sympathisanten, die 
sich weiterhin für eine Anerkennung der Partei einsetzen und im Geiste der Partei 
agieren, werden beobachtet und belangt. Der Mord an Abdelkader Hachani - dem 
wichtigsten FIS-Verantwortlichen in Freiheit - im November 1999, ist bezeichnend. 
Kaum jemand zweifelt daran, dass er im Auftrag des Geheimdienstes getötet wurde. 
Das AA erwähnt dieses sehr wichtige Ereignis nicht, obwohl Hachani eine Schlüssel-
figur in der Suche einer politischen Lösung war, weil er sowohl für den Staat wie für 
die anderen Oppositionsparteien als Gesprächspartner galt. Seine unrechtmäßige 
Inhaftierung von 1992 bis 1997 und seine Ermordung zeigen exemplarisch, wie mit 
einer Opposition verfahren wird, die als gefährlich angesehen wird.  

Kader der FIS sind in großer Zahl getötet worden oder ins Exil gegangen. In Al-
gerien verblieben nur wenige. Sympathisanten, die keine politische Verantwortung 
getragen haben und heute nicht aktiv sind, werden nicht verfolgt. Allerdings müssen 
ehemalige FIS-Mitglieder, die im Ausland aktiv geblieben sind, bei ihrer Rückkehr mit 
Verfolgung rechnen. Der Fall Samir Hamdi Pacha hat dies zuletzt deutlich gezeigt. Er 
war, nachdem er gewisse Garantien erhalten hatte, Ende 1999 aus den USA nach 
Algerien zurückgekommen und erhielt von der Bewährungskommission einen Frei-
spruch. Einen Monat später wurde er von Geheimdienstagenten festgenommen und 
verschwand. Fünf Monate später tauchte er im Militärgefängnis von Blida auf.56 

Aber die staatliche Repression betrifft nicht nur die FIS. Nach den Präsident-
schaftswahlen von 1999 hat Ahmed Taleb Ibrahimi - langjähriger Minister in den 70er 
Jahren - eine neue Partei gegründet. Das Gesetz sieht vor, dass wenn innerhalb von 
60 Tagen die Behörden keine Einwände gegen die Legalisierung vorbringen, die Par-
tei als legal gilt. Über ein Jahr nach Antragstellung wurde die Partei Wafa offiziell 
verboten und ihre Büroräume konfisziert.  

Die FFS hat regelmäßig Schwierigkeiten, wenn sie Räume anmieten will, um 
Großveranstaltungen abzuhalten, ihre Stellungnahmen werden nicht in der Presse 
abgedruckt und viele ihrer Kader haben in den letzten Jahren Schwierigkeiten mit 
den Behörden erlebt. 

Im Laufe des gesamten Jahres 2000 sind Familien von Verschwundenen re-
gelmäßig Opfer der Repression von Sicherheitskräften geworden (Sowohl algeria-
watch als andere Organisationen berichten darüber). Ihre Vereine sind bis heute 
nicht legalisiert worden, können keine Räume anmieten, öffentliche Versammlungen 
abhalten und werden regelmäßig bei ihren Protestaktionen auf der Straße behindert 
und geschlagen. Des öfteren kam es zu Festnahmen, zuletzt wurde ein Angehöriger 
in einem Schnellverfahren zu einem Jahr Haftstrafe verurteilt, die später wieder aus-
gesetzt wurde. Über die Schwierigkeiten, die Menschenrechtsaktivisten haben, be-
richteten wir weiter oben bereits. 

                                                 
56 algeria-watch, Infomappe 12, S. 16 und Infomappe 13-14, S. 7. 



 26

2- Wehrdienstverweigerung und Fahnenflucht 

Die algerischen Behörden haben in den letzten zwei Jahren ganze Jahrgänge 
vom Militärdienst befreit. Allerdings sind die bürokratischen Hürden nicht leicht zu 
bewältigen und die Betroffenen müssen oft persönlich in Algerien vorsprechen. Man-
che jungen Männer, die im Ausland Zuflucht suchen, scheuen die Reise, weil sie sich 
nicht sicher sind, ob sie nicht inhaftiert werden. Darüber hinaus wird darüber berich-
tet, dass manche Männer, die laut Verordnung befreit werden sollten, beim Vorspre-
chen ihren Einberufungsbefehl erhalten haben. Ärzte werden oft nicht von ihrem 
Dienst befreit. 

Im Falle der Verweigerung werden die Betroffenen zur Strafe in sogenannten 
"heißen Vierteln" eingesetzt. 

3- Exilpolitische Tätigkeit 

Das Auswärtige Amt scheint in seinem letzten Bericht nicht über neue Erkennt-
nisse gegenüber dem Bericht vom November 1998 zu verfügen. Die Aussagen sind 
identisch, auch wenn die Formulierungen etwas voneinander abweichen. 

Dem algerischen Staat werden politische Aktivitäten im Ausland dann be-
kannt und können zu Repressionen bei einer Rückkehr führen, wenn es 
sich um öffentlich sichtbare, gegen den algerischen Staat gerichtete Aktivi-
täten handelt (Pressekonferenzen, Interviews). 

Dem AA sollte aber auch bekannt sein, dass der algerische Geheimdienst im 
Ausland sehr aktiv ist und die algerischen Flüchtlinge beobachtet. Abgeschobene 
Flüchtlinge haben oft darüber berichtet, dass sie bei ihrer Ankunft in Algerien zu be-
stimmten Personen in Deutschland befragt oder ihnen Fotos vorgelegt wurden.57 
Nicht öffentliche politische Aktivitäten sind dem Geheimdienst oft auch bekannt. Das 
AA fährt fort mit der Behauptung, "dass die Äußerung sachlicher Kritik an der algeri-
schen Regierung (...) in der Regel nicht zu Repressionen bei Rückkehr, ebenso we-
nig wie eine Asylantragstellung allein [führt]." (S. 8) Es ist schwer festzustellen, was 
eine "sachliche Kritik" ist. 

Das algerische Strafgesetzbuch sieht in seinem Artikel 87 bis 6 vor, dass  
jeder Algerier, der sich im Ausland einem Verein, einer Gruppe, oder Orga-
nisation, die ungeachtet ihrer Form oder Bezeichnung einen terroristischen 
oder subversiven Charakter hat, anschließt oder in diesen aktiv ist, selbst 
wenn ihre Aktivitäten nicht gegen Algerien gerichtet sind, eine Gefängnis-
strafe von 10 bis 20 Jahren und eine Geldstrafe von 500 000 bis 1 000 000 
Dinars erhalten kann. Wenn allerdings die Handlungen, wie sie weiter oben 
definiert sind, zum Ziel haben, den Interessen Algeriens zu schaden, kann 
die Strafe lebenslänglich sein 

Folgende Anmerkungen sind zu diesem Artikel zu machen58: 
1. Das Gesetz lässt offen, ob die Strafbarkeit an die Zugehörigkeit zu einer Ver-

einigung (Verein, Gruppierung oder Organisation) anknüpft, deren Ziele kriminell 
sind, oder ob es auf eine kriminelle Aktivität ankommt. Ist die Absicht eines Mitglie-

                                                 
57 algeria-watch, Berichte abgeschobener Flüchtlinge, Infomappe 4, April 1998, S. 27. Algerien, staatliche Ver-
folgung und Repression, S. 118 ff. 
58 Anmerkungen von RA Brahim Taouti eigens für diese Kritik geschrieben. Brahim Taouti hat sich sehr intensiv 
mit den algerischen Gesetzestexten auseinandergesetzt. 
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des oder gar eines bloßen Sympathisanten entscheidend oder eine tatsächlich aus-
geführte Handlung dieses Mitgliedes beziehungsweise der Vereinigung? 

2. Das Gesetz enthält keinerlei Definition dieser terroristischen oder subversi-
ven Vereinigung (Gruppierung, Organisation), zugleich gibt es in Algerien in keinem 
offiziellen Text eine Liste der verbotenen Vereinigungen. 

3. In der Rechtspraxis ist es üblich, die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung oder 
deren Unterstützung zu bestrafen, wenn von vornherein bekannt ist, dass ihr Ziele 
oder ihre Aktivitäten kriminell sind. 

4. Die einzige Definition des Strafgesetzbuches bezüglich einer terroristischen 
oder subversiven Handlung lautet 

a) Nach Artikel 87 b ist "jede Handlung, die sich gegen die Sicherheit des Staa-
tes, die Integrität des Territoriums, die Stabilität und Funktionsfähigkeit der öffentli-
chen Einrichtungen richtet und zum Ziel hat eine terroristische oder subversive Hand-
lung". 

(Beispiele: Angriff auf die moralische Integrität von Personen, Angriff auf die 
Symbole der Nation und der Republik, Behinderung von Amtsträgern bei der Aus-
übung ihres Amtes, Behinderung der Anwendung von Gesetzen und Verordnungen - 
also Allgemeinheiten, die jedoch eine Verurteilung mit ganzer Härte erlauben) 

b) Nach Art. 87 b 2 ist "Für alle Handlungen die nicht zu den nachstehenden 
Kategorien gehören, die im Strafgesetzbuch oder in einer Bestimmung des Neben-
strafrechtes vorgesehene Strafe zu verdoppeln, wenn diese Handlungen im Zusam-
menhang mit dem Terrorismus oder der Subversion stehen" 

In der Rechtspraxis ist bekannt, dass die Strafakten den Richtern von Staats-
anwälten (die der Weisung des Justizministers unterstehen) vorgelegt werden und 
diese allein entscheiden, ob eine Sache in Verbindung zum Terrorismus steht oder 
nicht. Für den Bürger gibt es keinerlei Grundlage, diese Verbindung (zum Terroris-
mus) in Frage zustellen, aus dem einfachen Grund, dass es sich hier nicht um einen 
juristisch eindeutigen Begriff handelt und seine Auslegung allein der Anklage vorbe-
halten ist. Das Tragen eines Bartes oder auch die Ausübung des Gebetes könnten 
ohne weiteres als Beleg für einen terroristischen Zusammenhang gelten. 
5. Die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung im Ausland, darunter auch Menschen-

rechtsvereinigungen, ist gefährlich. Nach dem zweiten Absatz des Art. 87 b 6 
kann zu lebenslänglicher Gefängnisstrafe verurteilt werden, wer einer Vereinigung 
angehört oder sich für sie betätigt, die zum Ziel hat, den Interessen Algeriens zu 
schaden. Interessen, die niemand definieren kann, vor allem wenn man daran 
denkt, dass Menschenrechtsorganisationen wie amnesty international der Kom-
plizenschaft mit dem Terrorismus beschuldigt wurden. 

 

Repression Dritter 

1. Die sogenannten Milizen 

Im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus spielen die Milizen (para-
militärisch organisierte Selbstverteidigungskräfte, deren effektive Kontrolle 
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durch Armee und Polizei nicht immer gewährleistet ist) seit Mitte 1996 zu-
nehmend eine wichtige Rolle (...) (Seite 7) 

Das AA rechnet die Milizen zu den "Dritten". Dies ist ein entscheidender Punkt 
in der Asylrechtsprechung, da die Verfolgung durch nichtstaatliche Dritte nicht als 
Asylgrund anerkannt wird. Das AA unterscheidet auch nicht zwischen "Bürgerweh-
ren" und Kommunalgarden, obwohl es sich offiziell um voneinander getrennte Ver-
bände handelt, die jeweils ihren spezifischen Status haben. Alle unterstehen den 
staatlichen Organen.59  

Es gibt keine genauen und zuverlässigen Informationen - offiziell oder von 
anderer Seite - über die Anzahl der Mitglieder der Milizen, welche seit 1994 
vom Staat bewaffnet wurden. Verschiedene Schätzungen schwanken zwi-
schen 100.000 und 200.000. Das einzige Mal, dass ein offizieller algeri-
scher Vertreter eine Angabe darüber machte, war im Februar 1998, als der 
Premierminister Ahmed Ouyahia der Nationalversammlung mitteilte, dass 
mehr als 5.000 Milizgruppen, später als Groupes de légitime défense 
(GLD), legitime Verteidigungsgruppen, bezeichnet und auch als „Patrioten“ 
bekannt, aufgestellt worden waren und dass noch mehr geschaffen werden 
würden.60 

Der erste Verband ist die Kommunalgarde, "die als kommunale Polizisten dar-
gestellt und insbesondere durch die Regierungserlasse vom 22. September 1993 
und 3. August 1996 geregelt werden. Der Kommunalgarde wurde in der Tat die Auf-
gabe übertragen, an Operationen zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der 
öffentlichen Ordnung, zum Schutz von Personen und Gütern und zur Sicherung öf-
fentlicher Einrichtungen teilzunehmen."61 Mitglieder dieser Kommunalgarden erhalten 
eine zweimonatige Ausbildung und sind der Gendarmerie angeschlossen. Sie tragen 
Uniformen und werden bezahlt. 

Der zweite Verband wird als "Groupe de légitime défense (GLD)" bezeichnet. 
"Im Januar 1997 unterzeichnete der algerische Premierminister einen Erlass, der die 
Existenz der Milizen amtlich bestätigte und Rahmenbedingungen für ihre Aktivitäten 
festlegte (Décret exécutif 97-04 fixant les conditions d'exercice de l'action de légitime 
défense dans un cadre organisé). Auf diese Weise wurden Gruppen willkürlich rekru-
tierter Einzelpersonen, die außerhalb des Sicherheits- und Ordnungsrechts operieren 
und ohne entsprechende Ausbildung und Kontrolle sind, mit Sicherheitsaufgaben 
betraut, die einzig in der Verantwortung des Staates liegen sollten."62  

Und schließlich gibt es Selbstverteidigungsgruppen, die als bewaffneter Arm 
der regionalen politischen Parteien und Assoziationen fungieren. Insbesondere in der 
Kabylei, aber auch z.B. in Relizane waren oder sind diese Verbände sehr stark und 
tragen die Verantwortung für massive Übergriffe. Diese Gruppen unterstehen eigent-
lich der staatlichen Kontrolle. Jeder, der eine Waffe tragen will, und sei es um sich 
selbst zu verteidigen, muss einen Antrag bei der lokalen Militärverwaltung stellen. 
Diese überprüft die Person und entscheidet, ob sie ihr eine Waffe aushändigt oder 
nicht. Dass viele Männer unkontrolliert Waffen erhalten, ist bekannt, dennoch unter-
stehen sie offiziell dem Staat, und dieser hat dafür zu sorgen, dass sie sich entspre-
chend dem Gesetz verhalten. Es handelt sich also im Fall der Verfolgung von Seiten 
der "Milizen" und der Kommunalgarden um eine staatliche Verfolgung. 

                                                 
59 Siehe algeria-watch, Die Rolle der Milizen, Infomappe 5, Juli 1998.  
60 AI, Wahrheit und Gerechtigkeit überschattet von Straflosigkeit, November 2000. 
61 FIDH, Auszug aus dem Bericht La levée du voile: l'Algérie de l'extrajudiciaire et de la manipulation, 1997. 
62 Amnesty International, Algerien, Zivilisten als Opfer eskalierender Gewalt, November 1997. 
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Auch andere Institutionen messen diesen Verbänden eine andere Bedeutung 
zu, indem sie ganz deutlich sagen, dass diese unter der staatlichen Kontrolle stehen. 
Auch das US-State Department rechnet die Kommunalgarden und die Selbstverteidi-
gungsgruppen zum staatlichen Sicherheitsapparat. 

So heißt es in dem letzten Bericht: 
The government's security apparatus is composed of the army, air force, 
navy, the national gendarmerie, the national police, communal guards, and 
local self-defense forces. All of these elements are involved in 
counterinsurgency and counterterrorism operations and are under the 
control of the Government. The security forces commited serious human 
rights abuses, although allegations of such abuses continued to decline.63 

2. Die GIA 

Wir wollen hier nicht auf die Entstehungsgeschichte und Entwicklung der GIA 
eingehen. Es soll allerdings angemerkt werden, dass sich angesichts der Fülle von 
Informationen die Frage ernsthaft stellt, ob nicht hinter manchen Massakern, die im 
Namen der GIA verübt werden, Spezialeinheiten und Todesschwadronen und 
manchmal Milizen stehen. Viele Flüchtlinge berichten über Kommandos, die in Dör-
fern ganze Familien abschlachten und die Bevölkerung zur Flucht zwingen. Mitglie-
der von Sicherheitskräften berichteten, dass Militärs Massaker verübt haben. Hinwei-
se auf die Teilnahme der Militärs an Anschlägen, Übergriffen und Massakern gab es 
auch in der Vergangenheit. Wir haben bereits den Spiegel-Artikel erwähnt, in dem ein 
desertierter Kapitän berichtet:  

Baschir - das ist der Deckname für den Geheimdienstoffizier Othmane Tar-
tag, einen Oberst. Seine Kommandozentrale befand sich in einer Kaserne 
hoch über Algier. Seine Spezialität bestand in der Vollstreckung einer Art 
mörderischer Sippenhaft - er ließ die Angehörigen untergetauchter Isla-
misten umbringen. Seine Männer schwärmten nachts aus, nicht in Uniform, 
sondern gekleidet in die "Kaschabia" (...). Sie klopften an die Tür der Fami-
lie, die sie sich vorgenommen hatten, und flüsterten: "Öffnet, wir sind Brü-
der der Mudschahidin." Dann drangen sie in die Wohnung und vollbrachten 
ihr blutiges Werk.64 

Ein anderer Deserteur berichtete dem Journalist Robert Fisk seine Teilnahme 
an einem Massaker in einer Schutzpatrouille. Am nächsten Tag stand in den Zeitun-
gen, bewaffnete Islamisten hätten es verübt. 

In June, Reda was asked to participate in a protection force around the 
same village during a raid by regular troops. "We had to go in if there were 
flares sent up - but there were no flares and we went home after two hours. 
Next day . we heard that in this same village a massacre had taken place 
and 28 villagers had been beheaded. And that made us start thinking about 
who did it. I started to think that our people had been the killers." 65 

Auch sind europäische Nachrichtendienste über die Verwicklung des algeri-
schen Geheimdienstes in Anschläge, die den Islamisten zugeordnet werden, gut in-
formiert. 

                                                 
63 Bericht des US- State Department über die Menschenrechte in der Welt im Jahr 2000. 
64 Spiegel 3/1998. 
65 UKNews, 3. November 1997. Siehe auch Libération, 23. Oktober 1997 ; Le Monde 26. November 1999 ; The 
Irish Times, 30. Oktober, 1997; The Observer, 2. Januar 1998; algeria-watch, Dossier: Armee und Geheimdienst 
in Massaker verstrickt? Infomappe 3. Januar 1998. 
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Another document, dated January 1997, reports a British source as saying 
"military security [in Algeria] would have... no scruples about killing innocent 
people... My instincts remain that parts of the Algerian government would 
stop at nothing".  

Other documents referred to the "manipulation" of the GIA being used as a 
cover to carry out their own operations. A US intelligence report - also read 
out in open court - said there was no evidence to link 1995 Paris bombings 
to Algerian militants, suggesting that one killing at the time could have been 
ordered by the Algerian government.66 

Immer mehr Berichte und Analysen machen deutlich, dass manche Gruppen, 
die den GIA zugerechnet werden, Spezialeinheiten der Armee, Todesschwadronen 
oder Gruppen, die im Dienste der Armeeführung tätig werden, sind. Es muss ernst-
haft die Frage aufgeworfen werden, ob es sich im Zusammenhang mit der Gefähr-
dung durch die GIA nicht in vielen Fällen um eine staatliche Verfolgung handelt. 

Vertreter des algerischen Staates haben öffentlich ihre angebliche Unfähigkeit, 
die Bürger zu schützen, kundgetan. General Nezzar, einer der wichtigsten Protago-
nisten der 90er Jahre, ehemaliger Verteidigungsminister von Juli 1990 bis Juli 1993 
und graue Eminenz schreibt in seinen Memoiren bezüglich eines der größten Massa-
ker, das im September 1997 am Rande der Stadt Algier stattfand und 400 Menschen 
das Leben kostete: 

Bei dieser Sachlage muss man wohl zugeben, dass keine Armee der Welt 
in der Lage ist, die Sicherheit von jedem Dorf, jedem Lebenszentrum, jeder 
Wohnsiedlung und sensibler Punkte jedweder Art zur selben Zeit garantie-
ren kann, wenn die nicht identifizierte Gefahr aus diesen Wohnsiedlungen 
oder Lebenszentren selbst kommt.67 

Was sagt der General zu den Massakern? 

Als die großen Massaker im Sommer und Herbst 1997 in der Umgebung von 
Algier stattfanden, haben viele Beobachter mit Schrecken festgestellt, dass das Mili-
tär in unmittelbarer Nähe des Geschehens stationiert war. Einheiten waren aus ihren 
Kasernen ausgerückt und hatten sich in Sichtweite postiert. Die Fliehenden wurden 
nicht von ihnen geschützt und sie unternahmen nichts, um die Angreifer an dem Ge-
metzel zu hindern oder sie festzunehmen.  

Damals beherrschte Empörung die öffentliche Meinung in Algerien und Europa, 
denn es war offensichtlich nichts getan worden, um die unbewaffneten Zivilisten, 
darunter vor allem Frauen und Kinder, zu schützen. Europäische Politiker und UNO-
Vertreter verurteilten die Passivität der Sicherheitskräfte. Die algerischen Machthaber 
kamen in Zugzwang und mussten erklären, warum die Streitkräfte nicht interveniert 
hatten. Es tauchte eine Erklärung auf, die auch das AA von Bericht zu Bericht kolpor-
tiert.  

Vorwürfe von Menschenrechtsorganisationen, dass dies [das Nicht-
Eingreifen der Sicherheitskräfte] auf höhere Weisung erfolgt sei, ließen sich 
weder beweisen noch widerlegen. (Lagebericht, S. 8) 

                                                 
66 Terrorist case collapses after three years, The Guardian, 21. März 2000, in algeria-watch, Infomappe 12, April 
2000, S.8. 
67Mémoires du général Khaled Nezzar, Chihab Editions, Algier 1999, S. 81. 
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Da stellt sich die Frage, warum die deutsche Regierung nicht die Forderung 
nach einer Untersuchungskommission unterstützt hat.  

Der algerische Generalstabschef hat diese Gerüchte dementiert: unter an-
derem sei die Armee durch gesteuerte Fehlinformation nicht rechtzeitig un-
terrichtet worden. Ein Grund für spätes Eingreifen der Sicherheitskräfte in 
dieser Zeit kann auch an der nach sowjetischem Vorbild aufgebauten, 
schwerfälligen und hierarchischen Kommandostruktur sowie unzureichen-
den Ausbildung und Bewaffnung für Anti-Terror-Operationen liegen. (Lage-
bericht, S. 8) 

Das AA bezieht sich ausschließlich auf die Aussagen eines Militärverantwortli-
chen, ohne Berichte von Überlebenden heranzuziehen. Um seiner Argumentation 
Nachdruck zu verleihen, stützt sich zudem das AA auf eine "kann"-Behauptung, die 
nicht sehr überzeugend wirkt, wenn man bedenkt, dass das Militär im September 
1997 schon auf fünfeinhalb Jahre Erfahrung in der Aufstandsbekämpfung zurückbli-
cken konnte. Wir haben bereits die Tatsache hervorgehoben, dass das Militär bei 
zahlreichen Massakern in unmittelbarer Nähe postiert war; d.h. das Argument, nicht 
rechtzeitig unterrichtet worden zu sein, hält keiner Überprüfung stand, zumal algeri-
sche Verantwortliche persönlich die Präsenz des Militärs während des Massakers 
zugeben. 

Algerische Militärführer greifen auf weitere Argumente zurück, um ihre Nicht-
Intervention zu rechtfertigen. 

Der bereits erwähnte General Nezzar schreibt in seinen Memoiren: 
Es stimmt, dass die aufeinanderfolgenden Massentötungen in Bentalha, 
Rais, Beni-Messous und in der Region von Relizane, im Westen des Lan-
des, die Glaubwürdigkeit der Sicherheitskräfte bezüglich ihrer Aufgabe, die 
Bevölkerung zu schützen, ernsthaft erschüttert haben. Die lange Dauer der 
Übergriffe, die Präsenz der Sicherheitskräfte, die die Gebiete durchkämm-
ten und das Verschwinden der Terroristen nach Vollendung ihrer Verbre-
chen haben dazu beigetragen, Zweifel zu säen an der Fähigkeit der Si-
cherheitskräfte, ihre Aufgaben zu erfüllen. 

Die Erklärungen für die Dinge, die auf den ersten Blick unerklärlich sind, 
basieren auf folgenden Faktoren: 

1. Die Präsenz von aktiven Komplizen in der betroffenen Bevölkerung, die 
völlig unter dem Einfluss der Terroristen stehen. 

2. Die Präsenz von terroristischen Gruppen in einem städtischen Netzwerk 
innerhalb von wohlgeordneten Infrastrukturen, die ihre Übergriffe und ihre 
Flucht erleichtern, und zwar immer dank eines Unterstützer-Umfeldes.  

3. Die wilde und sehr dichte Urbanisierung, die die Rettungsinterventionen 
erschwert und verlangsamt. 

4. Die Fetwa, die nicht nur den Mord von Zivilisten erlaubt, sondern auch 
die Beute (el ghanima), und damit diesen Verbrechen eine religiöse Recht-
fertigung liefert. 

5. Während der Angriffe waren die Orte willentlich im Dunklen, ein Um-
stand, der ein Gedränge zwischen den Opfern und ihren Henkern hervor-
rief. 

Unter diesen Umständen wäre die Intervention, selbst wenn sich eine Ein-
heit in der Nähe befunden hätte, sehr schwierig geworden, aufgrund der 
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Dunkelheit, der vorher auf allen möglichen Zugängen platzierten Fallen68 
und vor allem dem Gedränge, das eine totale Konfusion mit sich zieht.69 

Fazit der Ausführungen: Die Bevölkerung ist schuld daran, wenn sie sich mas-
sakrieren lässt, da sie selbst die "Wurzel des Übels" ist.70  

Viele Menschenrechtsorganisationen sammelten Hinweise und Zeugnisse über 
die Nicht-Intervention der Armee. Diese Erkenntnisse haben die Forderung nach ei-
ner internationalen Untersuchungskommission motiviert, eine Forderung, die z.B. bis 
in die höchsten Sphären der amerikanischen Politik hinein vertreten wurde und gro-
ßen Druck auf die algerische Regierung ausübte. Das Desinteresse europäischer 
Regierungen rückte diese Forderung in den Hintergrund. 

Wir möchten an dieser Stelle näher auf das Massaker in Bentalha eingehen, da 
ein genauer Bericht im Oktober 2000 von einem Überlebenden veröffentlicht wurde.71 
Nesroulah Yous berichtet, dass dieses Gemetzel in einem kleinen abgesteckten Kar-
ree des Viertels Namens Hai Djilali (in Bentalha) - bestehend aus 5 Straßen und etwa 
100 Häusern - stattgefunden hat. Die Angreifer waren in drei Gruppen aufteilt und 
gingen methodisch vor: Die Erste schoss auf Häuser und deckte die Zweite, die 
Bomben legte, um in die Gebäude einzudringen, während die Dritte den Opfern die 
Kehle durchschnitt. Nicht alle Häuser wurden aufgesucht, sondern nur die, in denen 
bestimmte Familien lebten (Flüchtlinge aus der Region Medea) und in denen sich 
viele Menschen in der Nacht versammelt hatten, um vor den Angreifern zu fliehen. 
Diejenigen, die versuchten, das Viertel zu verlassen, hatten drei Sperren zu passie-
ren, eine vom Militär, die andere von der Polizei und die Dritte von der Kommunal-
garde, die die Fliehenden zurückdrängten. Zivilisten, die aus den benachbarten Vier-
teln angerannt kamen, um zu helfen, wurden daran gehindert, Hai Djilali zu errei-
chen, ein Polizist wurde sogar dabei erschossen.  

Zu Beginn des Massakers um 23 Uhr rückten sechs Panzerfahrzeuge der Ar-
mee an, die etwa 100 Meter vom Ort des Geschehens stationiert waren, viele Kran-
kenwagen gesellten sich dazu und ein Hubschrauber kreiste die ganze Nacht über 
dem Viertel. Etwa drei Stunden nach Beginn des Massakers erleuchteten starke 
Scheinwerfer das Viertel für eine Viertelstunde. Die Angreifer, die sonst sehr selbst-
sicher vorgingen und ihren Opfern deutlich machten, dass das Militär nicht eingreifen 
würde, waren für einen Moment verunsichert und zogen sich kurz von den Dächern 
zurück. Später stellte sich heraus, dass die Polizei die Scheinwerfer installiert hatte, 
aber von Militärs den Befehl erhielt, diese wieder auszuschalten. 

Erst gegen etwa fünf Uhr morgens konnten die Nachbarn die Sperren durch-
brechen, den Opfern helfen und die Verletzten abtransportieren. Die Militärs tauchten 
in dem Viertel erst eine Stunde später auf. Die Angreifer waren schon längst mit 
LKWs und zu Fuß entkommen. Entgegen den offiziellen Behauptungen gab es keine 
Minen, weder die Flüchtlinge noch die Helfer und die Militärs stießen auf solche. Die 
Angreifer, die LKWs fuhren, konnten entkommen, ohne dass sie daran gehindert 
                                                 
68 Euphemismus für Minen, die die Opfer im Zusammenhang mit diesem Massaker selbst nie gesehen haben. 
Anm. v. algeria-watch. 
69 Khaled Nezzar, s.o. 
70 Dies sagte der damalige Gesundheitsminister, als er einen Tag nach dem Massaker - dem 23. September 1997 
-  Bentalha aufsuchte. 
71 Nesroulah Yous, s.o. Allerdings handelt es sich hier nicht um den einzigen Bericht eines Überlebenden. Men-
schenrechtsorganisationen haben viele Zeugnisse gesammelt, die mit dem von Yous übereinstimmen. Das be-
sondere in diesem Fall ist, daß das Massaker in allen Einzelheiten aus der Sicht Yous beschrieben wird und in 
den Kontext der Ereignisse seit 1992 gestellt wird. Siehe auch Youcef Bedjaoui, Abbas Aroua, Meziane Ait-
Larbi, An Inquiry into the algerian Massacres, Hoggar, 1999. 
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wurden, obwohl sie einen Schotterweg nehmen mussten, um auf die Hauptstraße zu 
gelangen, weniger als ein Kilometer von mehreren Militärposten entfernt. In dieser 
Zeit waren zigtausend Soldaten in der Region stationiert. Sie hatten die Lage unter 
Kontrolle, und es waren kaum bewaffnete Gruppen mehr aktiv. 

Das AA behauptet, "in den frühen Jahren des Kampfes gegen die terroristi-
schen Kräfte" sei die Armee oft zu spät eingeschritten, aber inzwischen seien "mobile 
Einsatzkommandos" ausgebildet worden. Doch der Krieg hat bereits 1992 begonnen 
und die großen Massaker fanden über fünf Jahre später statt. Bereits 1993 waren 
Sondereinheiten der Armee ausgebildet worden, die 1994 und 1995 auch in Bentalha 
zum Einsatz kamen. Zudem muss deutlich gemacht werden, dass diese Massaker in 
Vororten von Algier stattfanden und nicht in isolierten Dörfern. In dieser Militärregion 
waren zum Zeitpunkt des Massakers 100 000 Soldaten stationiert, davon Tausende 
in einem Umkreis von wenigen Kilometern. 

Aufgrund der zahlreichen Angriffe im Frühjahr und Sommer 1997 standen die 
Menschen in Alarmbereitschaft und forderten Waffen, um sich zur Wehr zu setzen. 
Auch in Bentalha hatten sich Männer seit Monaten bei der Militärkaserne gemeldet, 
um Waffen zu erhalten. Der Gruppe von Nesroulah Yous, die aus zwölf Männern be-
stand, wurde immer wieder versichert, dass sie diese Waffen in Kürze erhalten wür-
den. Manche unter ihnen erhielten diese schließlich am Tag nach dem Massaker! 

Ex-Offizier Souaidia schreibt in seinem Buch über die Existenz eines Befehls 
"Bravo 555", der einen Einsatz sofort zum Stoppen bringt. Er gibt mehrere Beispiele 
von Operationen, in denen er z.B. mit seinen Männern Kollegen, die unter Beschuss 
von Terroristen gerieten, zur Hilfe eilen wollte, und durch diesen Befehl daran gehin-
dert wurde. Er erhielt diesen Befehl sogar vom Oberbefehlshaber persönlich, denn 
dieser verfolgte oft selbst die Operationen und scheute nicht davor zurück, sich direkt 
einzumischen. Souaidia, der als Mitglied der Sondereinheiten an der Terrorismusbe-
kämpfung beteiligt war, berichtet von der systematischen Folter und den Hinrichtun-
gen, die seine Einheit in Lakhdaria verübt hat. 

Dr. Werner Hoyer, damaliger Staatsminister im AA, reiste nach Algerien und 
begutachtete die Lage aus einem gepanzerten Fahrzeug in Begleitung eines Gene-
rals. Bei seiner Rückkehr versicherte er, dass die Existenz eines Befehls, der den 
Streitkräften das Eingreifen verbietet, ein Gerücht sei. Hoyer durchquerte das Viertel 
nachts, hielt nicht an, sprach nicht mit Überlebenden und stützte sich in seinen Aus-
sagen ausschließlich auf die Aussagen des Generalstabschefs! Ohne Zweifel war 
dies eine ungewöhnlich unkritische und weitgehende Festlegung auf die offizielle 
Version. 

Diese Berichte von Souaidia und Yous bestätigen die Aussagen vieler algeri-
scher Flüchtlinge, die in Deutschland Zuflucht gesucht haben, aber systematisch für 
unglaubwürdig befunden wurden.  

Schluss 

Die Wahl von Abdelaziz Bouteflika im April 1999 markiert für das Auswärtige 
Amt eine Wende. Ab diesem Zeitpunkt soll sich die Situation schlagartig verbessert 
haben, so dass von Missständen und Menschenrechtsverletzungen nur noch in der 
Vergangenheit geschrieben wird. Konnte man noch nachvollziehen, dass in dem La-
gebericht vom 27. Januar 2000 eine gewisse Zuversicht und hoffnungsvolle Erwar-
tung zum Ausdruck kam, da die Ergebnisse der Politik der "zivilen Eintracht" noch 
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nicht vollständig abzuschätzen waren, ist es Ende des Jahres 2000 unverständlich, 
dass das AA eine derartig positive Bilanz zieht.  

Wir haben gezeigt, dass die Menschenrechtsverletzungen vonseiten des Staa-
tes vielfältig und die Verantwortlichen des Krieges nicht immer leicht zu 
identifizieren sind. Die staatliche Verantwortung erstreckt sich offenbar auf Bereiche, 
die ihr nicht auf Anhieb zugerechnet werden: Für Massaker und selbst das 
Verschwindenlassen werden von offizieller Seite die bewaffneten Gruppen verant-
wortlich gemacht. Doch die Hinweise auf die Verwicklung militärischer Stellen in die-
se Verbrechen sind so zahlreich, dass die deutsche Regierung entsprechende Kon-
sequenzen daraus ziehen sollte: Solange die Hintergründe für diese Massaker nicht 
bekannt sind, die Täter nicht vor Gericht gestellt werden und der algerische Staat 
seine Bevölkerung weder schützen kann noch will, gibt es ein Schutzbedürfnis von 
algerischen Flüchtlingen – auch in Deutschland. 

Ein weiterer Punkt, der in dieser Darstellung deutlich wird, ist die herrschende 
Willkür im Bereich der Justiz. Sie ist der Exekutive unterstellt und dient überwiegend 
politischen Zwecken. Hinzu kommt, dass kaum eine Straftat untersucht und aufge-
klärt wird. Im Falle der Abschiebung von Oppositionellen und ihrer Festnahme in Al-
gerien sind eine gerechte Behandlung und ein fairer Prozess nicht gewährleistet. 

Der algerische Präsident Bouteflika ist Anfang April zu einem Staatsbesuch 
nach Deutschland gekommen. Bundespräsident Rau hat deutlich zum Ausdruck ge-
bracht, dass "Der Missbrauch der Religionen zu politischen Zwecken, zum Erwerb 
der Macht (...) nicht allein mit militärischen Mitteln bekämpft werden [kann].'' Hiermit 
wird klar gemacht, dass eine politische Partizipation der verschiedenen Kräfte im 
Land notwendig ist, um den Frieden wieder herzustellen. Ob Bouteflika dazu bereit 
ist, muss u.a. angesichts der oben erwähnten Parteiverbote bezweifelt werden. 


